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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Wagener, 

sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Verbandsgemeinderates Wissen, 

nach Auflösung des „Planungsverbands Windkraft Wissen-Gebhardshain“ soll die Wind-

energie nun wieder von der Verbandsgemeinde Wissen gesteuert werden. Dazu wird das 

Flächennutzungsplan-Verfahren des Planungsverbands aufgegriffen und als sachliche Teil-

Fortschreibung „Windenergie“ des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Wissen 

fortgeführt.  

Die Beteiligung des Planungsverbands gem. § 3 (2) BauGB (Offenlage) fand in der Zeit 

vom 26.08.2013 bis 27.09.2013 statt, die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

gem. § 4 (2) BauGB und der Nachbargemeinden vom 13.08.2013 bis 13.09.2013.  

Dies wird als nun frühzeitige Beteiligung gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB des eigenen FNP-

Verfahrens angenommen.  

Damit sind nun vom Verbandsgemeinderat die Anregungen der Fachplanungsträger, Ver-

bände sowie der Nachbargemeinden aus der ehemaligen Offenlage als Anregungen aus 

dem Verfahren gemäß § 4 (1) BauGB und § 3 (1) BauGB durch die Entscheidungsgremien 

zu bewerten, abzuwägen und im weiteren Verfahren zu beachten. 

Die Stellungnahmen erfolgten zu den ehemals 5 Flächen des Planungsverbands Windkraft 

Wissen-Gebhardshain, von denen im vorliegenden Teil-Flächennutzungsplan Windenergie 

der Verbandsgemeinde Wissen nur noch die Flächen 3, 5 und geringe Teile von 7a Ge-

genstand der Betrachtung sind. Die ehemaligen Flächen 6 und 8 sowie weite Teile von 

7a-c liegen im Gebiet der Verbandsgemeinde Gebhardshain und sind hier nicht mehr von 

Belang. Einzelne Stellungnahmen sind daher um nicht mehr relevante Aussagen gekürzt. 

Die gekürzten Stellungnahmen sind mit drei Punkten in eckigen Klammern ( […] ) kenntlich 

gemacht.  

Zum Teil beziehen sich Stellungnahmen ausschließlich auf ehemals geplante Konzentrati-

onsflächen, die außerhalb der Verbandsgemeinde Wissen liegen und nicht Gegenstand 

dieser Teilfortschreibung sind. Eine Würdigung dieser Stellungnahmen ist daher nicht er-

forderlich. Hiervon betroffen sind Stellungnahmen, die der Vollständigkeit halber hier er-

wähnt werden: 

 Interessengemeinschaft Dipl.-Ing. (TH) Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Mark Heidrich, Marienber-

ger Straße 23 a, 57578 Elkenroth, u.a. (Schreiben vom 23.09.2013)

 Herr André Koslowski, Birkenweg 4, 57578 Elkenroth (E-Mail vom 22.09.2013)

 Frau Annette Koslowski, Birkenweg 4, 57578 Elkenroth (Schreiben vom 18.09.2013)

 Bürgerinnen und Bürger aus Elkenroth, Initiativgruppe, 57578 Elkenroth (Schreiben vom

26.09.2013) 

 BI Elkenroth, Altbahnhofstraße 28, 57578 Elkenroth (Schreiben vom 28.10.2013)

Antrag auf Genehmigung/Befreiung in den Landschaftsschutzgebieten 

Seit Eingang der im Folgenden zu würdigenden Stellungnahmen ist der Antrag auf Geneh-

migung der geplanten Konzentrationsflächen 3, 5 und 7a im jeweiligen Landschaftsschutz-

gebiet beschieden worden. Demnach kann eine Genehmigung/Zustimmung bzgl. Fläche 3 

nicht erteilt oder in Aussicht gestellt werden. Für die Fläche 5 wurde bereits 2013 auf 

Antrag der Fa. ALTUS AG für 5 Windenergieanlagen (WEAs) eine Genehmigung nach LSG-

Verordnung in Aussicht gestellt. Dies gelte auch für den Flächennutzungsplan. Für die 

aktuelle Planung von 4 deutlich höheren WEAs sei der Nachweis der Vereinbarkeit mit 

dem Schutzzweck des LSG erneut zu erbringen. Auch für die fingerartige Erweiterung des 
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bestehenden Windparks Gebhardshain/Fensdorf durch die Fläche 7a wird eine Genehmi-

gung nach LSG-Verordnung in Aussicht gestellt. 

Fläche 3 muss daher als geplante Konzentrationsfläche für Windenergie aufgegeben wer-

den. Es besteht kein Abwägungsspielraum. 

Der Verbandsgemeinderat Gebhardshain hat am 12. Mai 2016 beschlossen, den rechts-

wirksamen Flächennutzungsplan zur Steuerung der Windenergie nicht fortzuschreiben. 

Somit wird der auf Gemarkung VG Gebhardshain liegende Teil der Flächen 7a-c nicht als 

Konzentrationsflächen für Windenergie dargestellt. Entsprechend ihrem Planungskonzept, 

die Windenergie auf Windparkstandorte mit mindestens 3 WEAs zu konzentrieren und 

Flächen < 10 ha nicht als Konzentrationsflächen darzustellen, gibt die Verbandsgemeinde 

Wissen die Darstellung der Kleinstfläche 7a (weniger als 1 ha) auf.  

Zu würdigen sind nun die eingebrachten Anregungen folgender Behörden, Verbände und 

Bürger sowie Nachbargemeinden: 

Träger öffentlicher Belange 

1. Kreisverwaltung Altenkirchen, Demografie, Regional- und Kreisentwicklung, Park-

straße 1, 57610 Altenkirchen (Schreiben vom 01.10.2013)

2. Kreisverwaltung Altenkirchen, Gesundheitsamt, Parkstraße 1, 57610 Altenkir-

chen (Schreiben vom 26.08.2013)

3. Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund (Schreiben vom

15.08.2013) 

4. DB Services Immobilien GmbH, Camberger Straße 10, 60327 Frankfurt (Schrei-

ben vom 13.08.2013)

5. Landesbetrieb Mobilität Diez, Goethestraße 9, 65582 Diez (Schreiben vom

15.08.2013) 

6. Deutsche Telekom Technik GmbH, Moselweißer Straße 70, 56073 Koblenz

(Schreiben vom 26.08.2013)

7. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Peter-Klöckner-Straße 3, 56073 Koblenz

(Schreiben vom 17.09.2013)

8. BUND Kreisgruppe Altenkirchen, Ernst-Gerhard Borowski, Gontermannstraße 27,

57518 Betzdorf (Schreiben vom 18.09.2013)

9. Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Robert-Bosch-Straße 28, 63225 Langen

(Schreiben vom 06.07.2015

10. Bezirksregierung Münster, Dezernat 26 (Luftverkehr), 48128 Münster (E-Mail

vom 22.06.2015)

11. Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Fachgruppe Luftverkehr, Gebäude 890,

55483 Hahn-Flughafen (E-Mail vom 18.05.2015)

12. Regierungspräsidium Kassel, Dezernat Verkehr, Steinweg 6, 34117 Kassel (E-

Mail vom 25.06.2015)

Kommunen 

13. Ortsgemeinde Mittelhof, Steckensteiner Straße 13, 57537 Mittelhof, Schreiben

vom 29.12.2015

26.Verbandsgemeindeverwaltung Gebhardshain, Schreiben vom 27.06.2016 
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Öffentlichkeit 

14. Herr Dieter Glöckner, Barbarastraße 14, 57580 Gebhardshain (Schreiben vom

19.08.2013) 

15. BI Hümmerich, c/o Dieter Glöckner, Barbarastraße 14, 57580 Gebhardshain

(Schreiben vom 22.09.2013, E-Mail vom 26.09.2013 und 11.10.2013)

16. Frau Kristin Weger, Elisabethstraße 16, 57580 Gebhardshain (Schreiben vom

23.08.2013 und E-Mail vom 23.08.2013)

17. Eheleute Angelika und Uwe Weger, Elisabethstraße 16, 57580 Gebhardshain

(Schreiben vom 23.08.2013 und E-Mail vom 25.08.2013)

18. Anwaltskanzlei Armin Brauns, Fuggerstraße 20 a, 86911 Dießen am Ammersee

als Vertreter von Frau Kristin Weger, Angelika Weger und Uwe Weger (Schreiben

vom 25.09.2013)

19. Herr Antonius Kunz, Struthweg 13, 57645 Nister (E-Mail vom 22.09.2013)

20. Herr Ekkehard Glöde-Solbach, Mittelstraße 6, 57580 Elben (Schreiben vom

15.09.2013) 

21. Frau Brigitte Bennink, Domhof 3, 57537 Wissen (Schreiben vom 27.09.2013)

22. Frau Kristine Neef, Mittelstraße 16, 57580 Elben (E-Mail vom 26.09.2013 und

27.09.2013) 

23. Frau Doris Kötting, Betzdorfer Landstraße 37, 57537 Mittelhof (Schreiben vom

26.09.2013 und Schreiben vom 03.10.2013)

24. Herr Michael Müller und Frau Ulrike Wagner, Weiselstein 5, 57580 Elben (Schrei-

ben vom 24.09.2013)

25. BI Hümmerich, c/o Dieter Glöckner, Barbarastraße 14, 57580 Gebhardshain (E-

Mail vom 28.10. und 30.10.2013)

Das vorliegende Dokument ist zweispaltig aufgebaut. In der linken Spalte ist eine Kopie 

des jeweiligen Anschreibens des Trägers öffentlicher Belange, des Bürgers bzw. der Ge-

meinde enthalten. In der rechten Spalte wird diese Stellungnahme interpretiert, danach 

erfolgt die Abwägung und diese mündet, falls erforderlich, in einen Beschlussvorschlag.  

Nach den Würdigungen folgt eine Aufstellung der Träger öffentlicher Belange, die entwe-

der schriftlich mitgeteilt haben, keine Bedenken oder Anregungen vorzubringen oder keine 

Stellungnahme abgegeben haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. Thomas Zellmer

Dipl.-Geograf 

Stadt-Land-plus, Boppard-Buchholz, 05.07.2016 
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1. Kreisverwaltung Altenkirchen, Demografie, Regional- und Kreisentwicklung, Parkstraße 1, 57610 Altenkirchen, Schreiben vom 01.10.2013

Die separaten Stellungnahmen werden separat gewürdigt. 
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Es wird auf die Anpassungspflicht des Flächennutzungsplans an den ROP 

hingewiesen sowie eine Darstellung mit Bestimmungen angeregt. 

Der Flächennutzungsplan ist mit einer Ausnahme den Zielen der Raumord-

nung angepasst:  

Fläche 3 liegt im Regionalen Grünzug: Der Zielabweichungsantrag zur Dar-

stellung der Fläche 3 im Regionalen Grünzug ist bei der Kreisverwaltung 

eingereicht, jedoch zunächst zurückgestellt.  

Bezüglich der Anregungen und Hinweise zu Fläche 3 wird auf die ausführ-

liche Würdigung unten (vgl. Ausführungen zu Beschlussvorschlag 2) ver-

wiesen. 

Anderweitige Abweichungen von den Zielen der Raumordnung sind nicht 

bekannt. 

Ein Beschluss ist an dieser Stelle nicht erforderlich. 

Fläche 7a kann aufgrund der fehlenden Fortsetzung in der Verbandsge-

meinde Gebhardshain nicht dargestellt werden und wird aufgegeben. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Es werden Hinweise und Anregungen zu den geplanten Konzentrations-

flächen gegeben. 

1. (zu Fläche 3)

Der inzwischen aufgelöste Planungsverband Windkraft Wissen-Geb-

hardshain hat bei der Kreisverwaltung einen Antrag auf Genehmigung der 

Konzentrationsflächen 3, 5 und 7a in den Landschaftsschutzgebieten 

„Holpebachtal und Landschaft um Birken-Honigsessen“ und „Elber-

grund/Elbbachtal und Sieghöhen bei Durwittgen“ gestellt.  

Die Untere Naturschutzbehörde hat mit Schreiben vom 28.10.2015 den 

Antrag auf Genehmigung der Konzentrationsfläche 3 im Landschafts-

schutzgebiet „Holpebachtal und Landschaft um Birken-Honigsessen“ ne-

gativ beschieden: 

In Bezug auf Fläche 3 lassen sich die „Beeinträchtigungen des Schutz-

zwecks […] nicht durch Auflagen oder Bedingungen verhüten, so dass 

eine Genehmigung/Zustimmung nicht erteilt oder in Aussicht gestellt wer-

den kann.  

Eine Befreiung von den Genehmigungsvorbehalten der Schutzverordnun-

gen ist rechtlich ebenfalls nicht möglich, da im konkreten Fall keine der 

erforderlichen Voraussetzungen gem. LSG-VO vorliegt“ (Schreiben der KV 

Altenkirchen, Sachgebiet Naturschutz vom 28.10.2015). 

Es ist nicht absehbar, dass im Rahmen eines Genehmigungsantrags nach 

BImSchG diese Entscheidung aufgehoben oder geändert werden könnte. 

Damit steht die Fläche nicht für die Windenergie zur Verfügung. 

Beschlussvorschlag 1: 

Die Genehmigung der Konzentrationsfläche 3 im Landschaftsschutzgebiet 

„Holpebachtal und Landschaft um Birken-Honigsessen“ wurde von der 

Unteren Naturschutzbehörde mit Schreiben vom 28.10.2015 nicht in 

Aussicht gestellt. Die geplante Darstellung der Fläche 3 kann daher nicht 
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weiter verfolgt werden. Die geplante Konzentrationsfläche 3 westlich Bir-

ken-Honigsessen wird aufgegeben. 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

Bzgl. des Konflikts der Fläche 3 mit dem Regionalen Grünzug wurde ein 

Zielabweichungsantrag bei der Kreisverwaltung eingereicht. Er ist derzeit 

zurückgestellt und kann zurückgezogen werden, wenn die Fläche 3 auf-

gegeben wird. 

Beschlussvorschlag 2: 

Da die Fläche 3 aus Gründen des Konflikts mit dem Landschaftsschutzge-

biet nicht genehmigungsfähig ist und aufgegeben wird, kann auch der 

Zielabweichungsantrag zum Regionalen Grünzug zurückgezogen bzw. be-

endet werden. Damit wird der einzige verbliebene Konflikt mit einem Ziel 

der Raumordnung aufgelöst (siehe Seite 6 dieser Würdigung oben). 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

X

X

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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2. (zu Fläche 5 (Hümmerich))

Bzgl. des Konflikts der geplanten Konzentrationsfläche 5 mit dem Land-

schaftsschutzgebiet wird im Bescheid der KV vom 28.10.2015 auf den 

positiven immissionsschutzrechtlichen Vorbescheid der Kreisverwaltung 

Altenkirchen/Untere Immissionsschutzbehörde vom 29.04.2013 zur Er-

richtung von 5 Windenergieanlagen verwiesen. Dieser gelte auch für den 

Flächennutzungsplan. Für die Neuplanung von nun 4 deutlich höheren An-

lagen durch den Investor sei der Nachweis der Vereinbarkeit mit dem 

Schutzzweck des LSG im weiteren Verfahren erneut zu erbringen. 

Damit steht das Landschaftsschutzgebiet der Darstellung der geplanten 

Konzentrationsfläche 5 nicht grundsätzlich entgegen. Im nachgelagerten 

Verfahren ist der Nachweis der Vereinbarkeit mit dem Schutzzweck des 

LSG zu erbringen. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

Die Verträglichkeit der Windenergie mit dem Vogelschutzgebiet „Wester-

wald“ wurde zunächst im Rahmen einer FFH-Vorprüfung, dann im Rah-

men einer FFH-Verträglichkeitsprüfung1 untersucht. Es gibt ein vom auf 

dieser Fläche planenden Investor beauftragtes detailliertes faunistisches 

Gutachten. Ihm liegen konkrete Angaben von Windenergieanlagenanzahl 

und –standorten zu Grunde. Das Detailgutachten wurde in die FFH-Ver-

träglichkeitsprüfung des Flächennutzungsplans eingearbeitet. 

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung kommt in Bezug auf Fläche 5 zum Ergeb-

nis, dass  

- die windkraftsensible Tierart Haselhuhn nicht erheblich beeinträch-

tigt ist, da sie mit hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich der Kon-

zentrationsfläche nicht vorkommt, 

1 Büro für Landschaftsökologie: FFH-Verträglichkeitsprüfung gemäß §§ 33, 34 BNatSchG und der FFH-Richtlinie 92/43 /EWG des Rates vom 21.05.1992 für die Flächennutzungsplanung – Teil 
Windenergie für die Verbandsgemeinden Wissen und Gebhardshain, Weilburg, 17.06.2013, ergänzt 08.05.2014. 
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[…] 

- das Konfliktpotenzial durch die Windenergieanlagen mit dem Rot-

milan auf dem Gipfel des Hümmerichs gering ist, wenn Auflagen 

beachtet werden. 

„Mithin kann für eine Nutzung der Konzentrationszone durch die 

Errichtung und den Betrieb von WEA in dem beschriebenen Um-

fang davon ausgegangen werden, dass dadurch keine erhebliche 

Beeinträchtigung eintritt“ (S. 29 der FFH-VP). 

Anderweitige Beeinträchtigungen von NATURA2000-Gebieten sind nicht 

zu erwarten.  

Beschlussvorschlag 3: 

Das EU-Vogelschutzgebiet steht einer Windenergienutzung der Fläche 5 

nicht grundsätzlich entgegen. Die Darstellung der Fläche 5 wird weiter 

verfolgt. 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

18 2 2

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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4. (zu Fläche 7a, Erweiterung Windpark Fensdorf)

Zunächst ist anzumerken, dass die Fläche 7a-c des FNP-Verfahrens des 

Planungsverbands Windkraft Wissen-Gebhardshain nur zu einem sehr ge-

ringen Teil im Gebiet der Verbandsgemeinde Wissen liegt. Dieser kleine 

Teil soll und kann nur dargestellt werden, wenn die Fläche 7a auf Seiten 

der Verbandsgemeinde im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde 

Gebhardshain, Teilplan Windenergie, ebenfalls dargestellt wird. Sollte der 

FNP Gebhardshain diese Fläche nicht darstellen oder keine neue Flächen-

nutzungsplanung zur Steuerung der Windenergie begonnen werden, sollte 

die Darstellung der Fläche 7a aufgrund ihrer geringen Größe im Gebiet der 

VG Wissen (ca. 0,7 ha) unterbleiben. Ein Zusammenhang mit dem beste-

henden Windpark Gebhardshain/Fensdorf (Spielstück) ist ohne Fortset-

zung auf Gemarkung der VG Gebhardshain nicht gegeben. 

Die Stellungnahmen zu 7a-c beziehen sich weitgehend auf Flächenteile, 

die nun nicht mehr Gegenstand der Beratungen sind. 

Die Verträglichkeit der Windenergie mit dem Vogelschutzgebiet „Wester-

wald“ wurde zunächst im Rahmen einer FFH-Vorprüfung, dann im Rah-

men einer FFH-Verträglichkeitsprüfung2 untersucht. Es gibt ein vom auf 

dieser Fläche planenden Investor beauftragtes detailliertes faunistisches 

Gutachten. Ihm liegen konkrete Angaben von Windenergieanlagenanzahl 

und –standorten zu Grunde. Das Detailgutachten wurde in die FFH-Ver-

träglichkeitsprüfung des Flächennutzungsplans eingearbeitet. 

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung kommt in Bezug auf Fläche 7a-c zum Er-

gebnis, dass die gegenwärtig bekannte Planung keine erhebliche Beein-

trächtigung für das Haselhuhn darstellt.  

Anderweitige Beeinträchtigungen von NATURA2000-Gebieten konnten 

bereits in der FFH-Vorprüfung ausgeschlossen werden.  

2 Büro für Landschaftsökologie: FFH-Verträglichkeitsprüfung gemäß §§ 33, 34 BNatSchG und der FFH-Richtlinie 92/43 /EWG des Rates vom 21.05.1992 für die Flächennutzungsplanung – Teil 
Windenergie für die Verbandsgemeinden Wissen und Gebhardshain, Weilburg, 17.06.2013, ergänzt 08.05.2014. 
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[…] 

Beschlussvorschlag 4: 

Die Fläche 7a kann aufgrund der fehlenden Fortsetzung in der Verbands-

gemeinde Gebhardshain nicht dargestellt werden und wird aufgegeben.  

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

X

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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Dieses 2-stufige Vorgehen wurde durch Erstellen der FFH-Vorprüfung und 

der FFH-Verträglichkeitsprüfung (Phase 2) auch hier gewählt.  
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Die Auslegung des Baugesetzbuchs dahingehend, dass im Flächennut-

zungsplan abschließend über die FFH-Verträglichkeit der Planung ent-

schieden werden muss und eine Verlagerung in das künftige BImSch-Zu-

lassungsverfahren nicht zulässig ist, wird nicht geteilt. 

Pauli konkretisiert – in einer etwas anderen juristischen Fragestellung – 

die aktuelle Rechtsprechung: „Zwar findet sich in der verwaltungsgericht-

lichen Rechtsprechung regelmäßig der Hinweis, im Anwendungsbereich 

des Planvorbehalts des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB komme dem Flächen-

nutzungsplan eine dem Bebauungsplan vergleichbare Funktion zu. Diese 

Aussage ist jedoch dahingehend zu konkretisieren, dass der Flächennut-

zungsplan mit der Ausweisung von Konzentrationszonen nach § 35 Abs. 

3 Satz 3 BauGB kein Baurecht schafft, sondern das sich von Gesetz we-

gen für den Außenbereich aus § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB ergebende Bau-

recht räumlich auf die ausgewiesenen Konzentrationszonen begrenzt“ 

(BauR 5 2014, Seiten 799-800). 

Es ist festzuhalten dass 

- der Flächennutzungsplan die Windenergie insofern steuert, als er 

das Baurecht räumlich auf die Konzentrationszonen einschränkt, 

- der Flächennutzungsplan kein Baurecht schafft. 

Somit besteht auf Ebene des Flächennutzungsplans die Pflicht, mit einer 

angemessenen Untersuchungstiefe zu einem belastbaren Ergebnis z.B. 

hinsichtlich einer naturschutzfachlichen Bewertung zu kommen. Detaillier-

tere Prüfungen in einem späteren Schritt können durchaus zur Folge ha-

ben, dass eine Konzentrationsfläche für Windenergie z.B. aus artenschutz-

rechtlichen Gründen oder aus Gründen der (unzulässigen) Beeinträchti-

gung europäischer Schutzgebiete nicht oder nicht ohne Auflagen zugelas-

sen werden kann. 

Zwar gibt es zum Teilflächennutzungsplan Windenergie (vorbereitende 

Bauleitplanung) nicht zwingend eine verbindliche Bauleitplanung. 
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Eine Genehmigung von WEAs setzt jedoch ein weiteres Genehmigungs-

verfahren (gemäß BImSchG) voraus. Es ist somit ein nachgelagertes Prüf-

verfahren vorhanden, in dem insbesondere die FFH-Verträglichkeit nach-

gewiesen werden muss. Eine Ausweisung einer Konzentrationsfläche im 

Flächennutzungsplan begründet für einen Investor oder Flächeneigentü-

mer keinen Anspruch auf Genehmigung einer Windenergieanlage. 

Die Interpretation, dass auf Ebene des Flächennutzungsplans die Umwelt-

belange abschließend und ggfs. mit konkreten Auflagen bescheinigt wer-

den müsste, wird auch insofern nicht geteilt, als der Flächennutzungsplan 

Flächen für Windenergie darstellt und keine Anzahl oder Positionen von 

einzelnen Windenergieanlagen vorgibt.  

Eine (möglichst hohe) Wahrscheinlichkeit, dass eine Konzentrationsfläche 

zur Verfügung steht, ist für den Flächennutzungsplan hinreichend. Eine 

Gewissheit, die sich – wie mehrfach seitens der Kreisverwaltung gefor-

dert - auf Untersuchungen nach dem Methodenstandard für Faunaunter-

suchungen auf Ebene der Anlagengenehmigung stützt, ist nicht erforder-

lich. Im Flächennutzungsplan sind die Belange des Umweltschutzes viel-

mehr in einer angemessenen Untersuchungstiefe zu berücksichtigen: 

„Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a 

wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen er-

heblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umwelt-

bericht beschrieben und bewertet werden; die Anlage 1 zu diesem Ge-

setzbuch ist anzuwenden. Die Gemeinde legt dazu für jeden Bauleitplan 

fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Be-

lange für die Abwägung erforderlich ist. Die Umweltprüfung bezieht sich 

auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkann-

ten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleit-

plans angemessenerweise verlangt werden kann“ (§ 2 (4) BauGB).  

Die Forderung der Unteren Naturschutzbehörde, in den faunistischen Un-

tersuchungen auf Ebene des Flächennutzungsplans den Methodenstan-

dard der Anlagengenehmigung zu erreichen, wirft weitere methodische 
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Fragen auf. Sie würde in Konsequenz bedeuten, dass auf Ebene des Flä-

chennutzungsplans bereits eine Annahme von WEA-Anlagenpositionen 

und –anzahl erfolgen müsste, denn diese Parameter bestimmen wesent-

lich z.B. die FFH-Verträglichkeit. Würde der Flächennutzungsplan diese 

Anlagenstandorte dann festlegen? Wären abweichende Anlagenpositio-

nierungen oder abweichende Anlagentypen dann zulässig und würden sie 

dann eine Anpassungspflicht des Flächennutzungsplans bedeuten?  

Eine enge Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde findet statt. 

Neben den telefonischen Kontakten seien hier die Termine bei der SGD 

Nord am 24.09.2013 und bei der Kreisverwaltung am 09.05.2014 ge-

nannt. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Plangeber und Faunagutachter einer-

seits und die Vertreter der Kreisverwaltung und Unteren Naturschutzbe-

hörde andererseits nicht unterschiedliche Meinungen vertreten würden. 

Dies wird in den obigen Ausführungen und den Aktenvermerken zu den 

diversen Abstimmungsterminen deutlich. 

Die Untersuchungen im Rahmen der Flächennutzungsplanung haben zum 

Ziel, eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die planerische (Un-) Zu-

lässigkeit der geplanten Konzentrationsflächen zu bieten.  

Der ehemalige „Planungsverband Windkraft Wissen-Gebhardshain“ hat 

insbesondere aufgrund der artenschutzrechtlichen Restriktionen viele der 

ursprünglich 11 Potenzialflächen aufgegeben. Die (nach Auflösung des 

Planungsverbands letzte) verbleibende geplante Konzentrationsfläche in 

der Verbandsgemeinde Wissen (Nr. 5) sowie die sehr kleinräumige Fläche 

7a sind ist entsprechend der erstellten Gutachten darstellbar und Wind-

energieanlagen auf diesen Flächen genehmigungsfähig. 

Die zwischenzeitlich vorliegende FFH-Verträglichkeitsprüfung (Phase 2) 

kommt zu dem Ergebnis, dass es bei Einhaltung genannter Hinweise bei 

der im Verfahren befindlichen Fläche 5 und 7a zu keinen erheblichen Be-

einträchtigungen kommt. 
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Bzgl. der Planungen in eine Befreiungslage bzw. in Flächen mit Genehmi-

gungsvorbehalten wurden die Konflikte inzwischen geklärt und entspre-

chende Beschlüsse gefasst (siehe Beschlussvorschlag 2 und 3 zur Auf-

gabe der geplanten Konzentrationsfläche 3). 
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[…] 
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Die vielfältigen Hinweise der Kreisverwaltung werden berücksichtigt.  

Oben erfolgte sowohl ein Beschluss zum Zielabweichungsverfahren zum 

Regionalen Grünzug als auch zur (Nicht-)Genehmigung von Konzentrati-

onsflächen in den Landschaftsschutzgebieten.  

Weiterhin wurde die Anregung bzgl. der FFH-Verträglichkeitsprüfung ge-

würdigt und beschlossen und es fanden mehrfach Abstimmungstermine 

mit der Kreisverwaltung statt. 

Ein weiterer Beschluss ist nicht erforderlich. 
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2. Kreisverwaltung Altenkirchen, Gesundheitsamt, Parkstraße 1, 57610 Altenkirchen, Schreiben vom 26.08.2013

Es bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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3. Amprion GmbH, Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund, Schreiben vom 15.08.2013)

Die im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB des Planungsverbands 

Windkraft Wissen-Gebhardshain genannten Abstandsempfehlungen und 

sonstigen Hinweise der Fa. Amprion wurden in die Begründung aufgenom-

men. Es werden keine weiteren Bedenken erhoben.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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4. DB Services Immobilien GmbH, Camberger Straße 10, 60327 Frankfurt, Schreiben vom 13.08.2013

Seitens der DB Services Immobilien werden weiterhin keine grundsätzli-

chen Bedenken geäußert, jedoch allgemeine Hinweise gegeben. 

Die Hinweise werden beachtet. Die Westerwaldbahn des Kreises Altenkir-

chen wurde im vorliegenden Verfahren beteiligt. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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5. Landesbetrieb Mobilität Diez, Goethestraße 9, 65582 Diez, Schreiben vom 15.08.2013

Es bestehen keine Bedenken. Die im neuen Rundschreiben Windenergie 

aufgeführten Abstände zum klassifizierten Straßennetz wurden in die Be-

gründung übernommen.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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6. Deutsche Telekom Technik GmbH, Moselweißer Straße 70, 56073 Koblenz, Schreiben vom 26.08.2013

Es wird auf die Stellungnahme vom 04.01.2013 verweisen. Weitere Hin-

weise werden nicht gegeben. 

Die Stellungnahme vom 04.01.2013 ist gewürdigt und die Anregungen 

aufgenommen. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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7. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Peter-Klöckner-Straße 3, 56073 Koblenz, Schreiben vom 17.09.2013

Grundsätzliche Bedenken werden nicht geäußert. Es wird jedoch um Be-

achtung einiger Hinweise gebeten. 

Eine ähnlich lautende Stellungnahme wurde im Verfahren gem. § 4 (1) 

BauGB des Planungsverbands Windkraft Wissen-Gebhardshain mit Schrei-

ben vom 30.01.2013 abgegeben. Die damaligen Hinweise wurden gewür-

digt und vollständig in Anlage 9 „Allgemeine Hinweise der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange für nachgelagerte Verfahren“ der 

Begründung aufgenommen. 

Neu ist die Bitte der Gleichbehandlung von Siedlungen im Außenbereich 

im Vergleich zu Ortslagen bei der Abstandsbemessung.  

Hierzu ist anzumerken, dass aus Gründen des Immissionsschutzes eine 

Differenzierung in Innen- und Außenbereich nicht nur zulässig, sondern 

üblich ist. Siedlungen im Innenbereich genießen bewusst einen höheren 

Schutz vor Immissionen (hier insbesondere Lärm) als Siedlungen im Au-

ßenbereich. Auch das Rundschreiben Windenergie empfiehlt eine Diffe-

renzierung bei einem Abstand von 500 m zu Siedlungen im Außenbereich. 

Dieser Wert liegt der Ermittlung der Potenzialflächen des Teil-Flächennut-

zungsplans Wissen zugrunde.  

Eine Gleichbehandlung von Siedlungen im Innen- und Außenbereich hätte 

erhebliche Auswirkungen auf die letzte noch verbleibende nennenswerte 

Konzentrationsfläche (Nr. 5).  
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Ihr Zuschnitt wird im Wesentlichen begrenzt von Siedlungen im Außenbe-

reich: „Neudorn“ im Süden, „Birmigshöfchen“ im Westen, „Niederhom-

bach“ im Nordwesten, „Dorn“ und „Struth“ im Norden und „Weiselstein“ 

im Osten. Bei Ansatz des gleichen Abstands zu diesen Siedlungen wie zu 

den Bauflächen des Innenbereichs würde die Fläche 5 vollständig entfal-

len.  

Dies würde auf eine Verhinderungsplanung hinauslaufen bzw. dem FNP 

würde (ohne Konzentrationsfläche für Windenergie) das Planungserforder-

nis fehlen und er müsste aufgegeben werden. Es fehlt mithin die Möglich-

keit, dieser Anregung zu entsprechen.  

Beschlussvorschlag 5: 

Eine Differenzierung in Innen- und Außenbereich ist geboten. Am Abstand 

von 500 m zu Siedlungen im Außenbereich wird festgehalten. 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

Ebenfalls neu sind die Ausführungen zu Punkt 9 (Verzicht auf Ersatzauf-

forstungen). Diese können - zusammen mit allen anderen Hinweisen - an 

Stelle der Stellungnahme vom 30.01.2013 in die Anlage 9 der Begrün-

dung mit Umweltbericht übernommen werden. 

20 2

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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Beschlussvorschlag 6: 

Die neue Stellungnahme wird in die Anlage 9 zum Flächennutzungsplan 

übernommen. 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

X

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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8. BUND, Kreisgruppe Altenkirchen, z.H. Ernst-Gerhard Borowski, Gontermannstraße 27, 57518 Betzdorf, Schreiben vom 18.09.2013

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Kreisgruppe 

Altenkirchen wendet sich im Wesentlichen aus 3 Gründen gegen die Flä-

chennutzungsplanung: 

 Verstoß gegen §§ 1 und 1a BauGB

 Verstoß gegen das „Rundschreiben Windenergie“

 Verstoß gegen die Rechtsverordnungen zweier Landschaftsschutz-

gebiete

zu Begründung zu Punkt 1 und 2: 

Die Unterlagen sind für die Ebene der Flächennutzungsplanung hinrei-

chend detailliert (siehe Begründung zu Beschlussvorschlag 1-5 (Kreisver-

waltung Altenkirchen)).  

Die Position des BUND, dass bereits auf Ebene des Flächennutzungsplans 

alle auf Genehmigungsebene zu erbringenden Nachweise vorliegen müs-

sen, wird nicht geteilt. Für die kommende Fassung der Begründung mit 

Umweltbericht (Offenlage) wurden die Detailgutachten zu den einzelnen 

Konzentrationsflächen ausgewertet und so die Untersuchungstiefe der 

FFH-Verträglichkeitsprüfung auf Ebene des Flächennutzungsplans gestei-

gert.  

Das monierte Fehlen aktueller Daten zu NATURA2000-Gebieten, der Fest-

legung von Entwicklungszielen sowie eines Managementplans kann der 

Planung nicht entgegengehalten werden, da es nicht das Verschulden des 

Planungsträgers der Flächennutzungsplanung ist. Die windkraftsensiblen 

Arten sind mit den beigelegten Gutachten hinreichend untersucht. Weitere 

Beeinträchtigungen sind nicht gegeben. 



Seite 31, Sachliche Teil-Fortschreibung „Windenergie“ des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Wissen, 

Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen gemäß §§ 3 (1) und § 4 (1) BauGB, Juli 2016 

Der Haselhuhnnachweis am Hümmerich wurde seitens des BUND mittler-

weile zurückgenommen. Es gab Zweifel an der Echtheit des Nachweises, 

wie auch Herr G. Bottenberg im persönlichen Gespräch mit dem Büro Ra-

dicula einräumte. Weitere intensive Untersuchungen in den Jahren 2013 

und 2014 erbrachten keine Hinweise auf Haselhuhnvorkommen im Be-

reich des Hümmerichs, sodass für dieses Gebiet Haselhuhnvorkommen 

aktuell ausgeschlossen werden können.  
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zu Spezielle Begründung zu Punkt 1: 

Neben den fachlichen Ausführungen oben werden hier Fragen der Metho-

dik angesprochen. Diese sind in der Würdigung der Stellungnahme der 

Kreisverwaltung unter Punkt 1 dieses Dokuments angesprochen. Es wird 

insbesondere auf die Ausführungen zum Beschlussvorschlag Nr. 4 verwie-

sen. 

Inzwischen liegt eine FFH-Verträglichkeitsprüfung vor, die den Anforde-

rungen auf Ebene des Flächennutzungsplans vollumfänglich genügt.  

Das monierte Fehlen aktueller Planungen zu den NATURA2000-Gebieten 

(Erhaltungszustand, Entwicklungsziele, Wege der Umsetzung, etc.) ist 

weder dem Planungsträger der Flächennutzungsplanung anzulasten noch 

der Planung insgesamt entgegenzuhalten. 

Die windkraftsensiblen Arten sind mit den beigelegten Gutachten hinrei-

chend untersucht. Weitere Beeinträchtigungen sind nicht gegeben. 

Die Grundlagenerhebungen ermittelten eine Übersicht über die für die 

WEA-Planung relevanten Arten im Jahr 2012. Zu beachten ist jedoch, 

dass Tierpopulationen nicht statisch sind. In die Einschätzung des Kon-

fliktpotenzials floss daher neben der Betrachtung der aktuellen Vorkom-

men auch eine Einschätzung der Eignung der betroffenen Biotope mit ein. 

Summationswirkungen können in der jetzigen Phase nicht eingeschätzt 

werden, da die konkreten Projektparameter wie z.B. Anzahl, Typ oder 

Konfiguration der WEA nicht bekannt sind. 
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zu Begründung zu Punkt 3: 

Dem Hinweis, dass Gesetze und Rechtsverordnungen durch ministerielle 

Erlasse und Rundschreiben nicht aufgehoben werden können, wird voll-

umfänglich zugestimmt.  

Durch den zitierten Passus des Rundschreibens Windenergie werden die 

Landschaftsschutzgebiets-Verordnung jedoch nicht aufgehoben, sondern 

ein Hinweis auf die in § 4 der Rechtsverordnungen „Elbergrund, …“ und 

„Holpebachtal…“ genannten Möglichkeiten der Genehmigung gegeben. 

Zum Antrag auf Genehmigung von Konzentrationsflächen liegt ein Be-

scheid der KV Altenkirchen vor (siehe Erläuterung und Beschlussvorschlag 

Nr. 2 oben). 

Zur Berücksichtigung des Landschaftsschutzes und Landschaftsbilds auf 

Ebene des LEP IV bzw. RROP liegen 2 Gutachten der Büros agl3 und gront-

mij4 vor. Darin erfolgte eine Festlegung der sensiblen historischen Kultur-

landschaften und deren Randbereiche als Ausschlussgebiet aus Gründen 

des Landschaftsschutzes. Landschaften im Geltungsbereich des Flächen-

nutzungsplans Wissen gehören nicht dazu. 

Eine erneute (zusätzliche) Abwägung auf der kleinräumigen Ebene des Flä-

chennutzungsplans ist nicht zielführend. Herausragende Landschaften 

sind im Plangebiet nicht vorhanden.  

3 Konkretisierung der landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaften zur Festlegung, Begründung und Darstellung von Ausschlussflächen und Restriktionen für den Ausbau der Windenergienutzung (Z 
163 d). Gutachten der Firma agl, Saarbrücken im Auftrag des MWKEL Rheinland-Pfalz. 

4 Sichtachsenstudie – Windkraft und UNESCO Welterbe Oberes Mittelrheintal. Gutachterliche bewertung des Konfliktpotenzials hinsichtlich der Verträglichkeit von Windenergieanlagen mit dem Welterbe-Status 
und Empfehlungen zum Umgang mit visuell sensiblen Bereichen. Gutachten der Firma grontmij, Koblenz im Aufrag des Zweckverbands Welterbe Oberes Mittelrheintal, Dezember 2013 
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Ein pauschaler Ausschluss aller Landschaftsschutzgebiete würde das Ziel 

der Flächennutzungsplanung verhindern, Flächen für Windenergie in sub-

stanziellem Umfang darzustellen. Dies kann nur gelingen, wenn weitge-

hend alle Flächen dargestellt werden, die nach Abzug der zwingend aus-

zuschließenden Flächen (harte Ausschlusskriterien) übrig bleiben. Ansons-

ten wäre dem Flächennutzungsplan der Vorwurf einer unzulässigen Fei-

genblattplanung oder Verhinderungsplanung vorzuwerfen.  

In der Begründung zum Flächennutzungsplan erfolgt eine ausführliche 

Auseinandersetzung mit den Themen Landschaftsbild, Landschafts-

schutzgebiete und historische Kulturlandschaften. In diesem Zusammen-

hang wird dem Ausbau der Windenergie Vorrang vor dem Schutz des 

Landschaftsbildes eingeräumt. 

Beschlussvorschlag 7: 

Die der Begründung und Flächenauswahl zugrunde liegenden faunisti-

schen Gutachten, die FFH-Vorprüfung und die FFH-Verträglichkeitsprü-

fung weisen eine für die Planungsebene hinreichende Untersuchungstiefe 

auf (vgl. Beschlussvorschlag Nr. 4 oben). Der Konflikt mit den Land-

schaftsschutzgebieten ist inzwischen abschließend geprüft und gelöst 

(vgl. Beschlussvorschlag Nr. 3 oben) und der Umgang mit dem Land-

schaftsbild ist in der Begründung ausgeführt und abgewogen. 

Es bleibt bei der Darstellung der Fläche 5. 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

20 2

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.



Seite 35, Sachliche Teil-Fortschreibung „Windenergie“ des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Wissen, 

Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen gemäß §§ 3 (1) und § 4 (1) BauGB, Juli 2016 

9. Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Robert-Bosch-Straße 28, 63225 Langen, Schreiben vom 06.07.2015

Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung gibt in seiner Stellungnahme 

Hinweise auf einen Konflikt mit der Flugsicherungsanlage DVORTAC-

COLA und DVORDME Walda.  

Entsprechend der Empfehlung des ICAO EUR DOC 015 wird die allge-

meine Empfehlung ausgesprochen, innerhalb des Anlagenschutzbereichs 

keine Vorrang- oder Eignungsgebiete auszuweisen. 

Nach Aufgabe der geplanten Konzentrationsflächen 3 und 7a liegt keine 

Konzentrationsfläche im empfohlenen 15-km-Anlagenschutzbereich um 

die Flugsicherungsanlage. Fläche 5 liegt außerhalb. 
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Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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10. Bezirksregierung Münster, Dezernat 26 (Luftverkehr), 48128 Münster, E-Mail vom 22.06.2015

Von: Hüttermann, Manfred [mailto:Manfred.Huettermann@bezreg-muenster.nrw.de]  
Gesendet: Montag, 22. Juni 2015 11:13 
An: Roßbach Kerstin 
Betreff: Flughafen Siegerland/ Flächennutzungsplan Windkraft der Verbandsgemeinden Wis-
sen/Gebhardshain (Rheinkland-Pfalz) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Plangebiet grenzt unmittelbar an der westlichen Ausdehnung der äußeren Übergangsflä-
che des Bauschutzbereiches des Flughafens Siegerland an – liegt aber außerhalb. 
Daher ist der § 12 Abs. 3 Ziffer 2b LuftVG nicht betroffen. 

Da die Landesluftfahrtbehörde Nordrhein-Westfalen jedoch keine verbindlichen Angaben ge-
genüber Behörden aus anderen Bundesländern machen kann, bitte ich Sie, die für Sie zustän-
dige Landesluftfahrtbehörde in Rheinland-Pfalz ebenfalls zu beteiligen. Auf Basis einer im 
Rahmen der konkreten Baumaßnahmen von dort einzuholenden gutachtlichen Stellung-
nahme durch die Deutsche Flugsicherung kann es zu einschränkenden Auflagen in Form von 
Höhenbeschränkungen und/oder Befeuerungs-/Markierungsauflagen nach § 14 LuftVG kom-
men. 

Da sich das Plangebiet zudem innerhalb eines Anlagenschutzbereiches für Flugnavigationsan-
lagen befindet, ist eine Prüfung der Betroffenheiten des § 18a LuftVG ebenfalls durch die zu-
ständige Landesluftfahrtbehörde durchzuführen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Manfred Hüttermann 
Bezirksregierung Münster 
Dezernat 26 (Luftverkehr) 
48128 Münster 

Fon: 0251 4111516 
E-Mail: huettem@brms.NRW.de 
Internet: www.brms.nrw.de 

Eine Betroffenheit des Bauschutzbereichs des Flughafens Siegerland wird 

nicht gesehen. 

Die weiteren Hinweise bzgl. der möglichen Betroffenheit anderer flugfachli-

cher Belange und der Beteiligung weiterer Stellen werden beachtet. Die ge-

nannten Behörden wurden beteiligt (siehe Würdigung unter Punkt 11 unten 

und Punkt 9 oben). 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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11. Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Fachgruppe Luftverkehr, Gebäude 890, 55483 Hahn-Flughafen, E-Mail vom 18.05.2015

Von: Zimmer, Bertram (LBM Luftverkehr) [mailto:Bertram.Zimmer@lbm.rlp.de] 
Gesendet: Montag, 18. Mai 2015 14:02 
An: Roßbach Kerstin 
Betreff: AW: Flugsicherung Flächennutzungsplan Windkraft 

Sehr geehrte Frau Rossbach, 

ich habe das Sachgebiet „Luftfahrthindernisse“ von Herrn Wermann übernommen und antworte 
Ihnen daher zuständigkeitshalber auf Ihre untenstehende Anfrage. 

Wir sind als Landesluftfahrtbehörde für die Zustimmung/Genehmigung von geplanten Bauwer-
ken in Bauschutzbereichen gem. §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) sowie für Bauwerke 
mit einer Bauhöhe von mindestens 100 m über Grund gem. § 14 LuftVG zuständig.  
Diesbezüglich hat unsere Vorprüfung ergeben, dass aus ziviler flugfachlicher Sicht grund-
sätzlich keine Bedenken gegen die geplante Ausweisung der Konzentrationsflächen bestehen. 

Allerdings befindet sich im Norden, in unmittelbarer Nähe zur westlichen Teilfläche der Konzent-
rationsfläche 8 der Platz des Modellflugclub Betzdorf-Kirchen e.V.  
Da für die Errichtung von Bauwerken, die eine Höhe von 100 Metern über der Erdoberfläche 
überschreiten, eine luftverkehrsrechtliche Zustimmung gemäß § 14 des Luftverkehrsgesetzes 
(LuftVG) notwendig wird, sind wir in einem konkreten Genehmigungsverfahren nach BauGB oder 
BImSchG nochmals zu beteiligen. In diesen Fällen wird die Deutsche Flugsicherung GmbH, Lan-
gen, von uns mit einer flugfachlichen Begutachtung beauftragt. Unsere flugfachliche Erstein-
schätzung ergeht also unter dem Vorbehalt einer positiven Begutachtung durch die Deutschen 

Flugsicherung. 

Bei Bauvorhaben innerhalb eines Anlagenschutzbereichs nach § 18a LuftVG ist die gutachterli-
che Stellungnahme des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung erforderlich. Die Konzentrati-
onsfläche 3 befindet sich vollständig und die Konzentrationsfläche 7a teilweise im Anlagen-
schutzbereich, 3 bis 15 Kilometerradius, des Funkfeuers Cola DVORTAC. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Bertram Zimmer 
--------------------------------------------------------- 
Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM RP) 
Fachgruppe Luftverkehr 
Gebäude 890 
55483 Hahn-Flughafen 
Tel.: 06543-508834 
Fax: 06543-508800 
E-Mail: bertram.zimmer@lbm.rlp.de 
Web: www.lbm.rlp.de 

Aus ziviler flugfachlicher Sicht bestehen grundsätzlich keine Bedenken ge-

gen die geplante Ausweisung der Konzentrationsflächen.  

Der Hinweis zur Fläche 8 betrifft nicht die aktuelle Teilfortschreibung des 

Flächennutzungsplans Wissen, da die Fläche in der Verbandsgemeinde Geb-

hardshain liegt.  

Die weiteren Hinweise werden beachtet, die genannten Behörden wurden 

beteiligt. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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12. Regierungspräsidium Kassel, Dezernat Verkehr, Steinweg 6, 34117 Kassel, E-Mail vom 25.06.2015

Von: Christian.Diederich@rpks.hessen.de 
[mailto:Christian.Diederich@rpks.hessen.de]  
Gesendet: Donnerstag, 25. Juni 2015 13:23 
An: Roßbach Kerstin 
Betreff: AW: Flugplatz Breitscheid/ Flächennutzungsplan Windkraft der Verbandsge-
meinden Wissen/Gebhardshain (Rheinland-Pfalz) 

Guten Tag Frau Roßbach, 

ich habe eben auch noch mal bei Bing auf die Karte geschaut, eine Betroffenheit von 
Breitscheid kann ausgeschlossen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Christian Diederich  
Dezernat 
Verkehr  

Regierungspräsidium Kassel 
Steinweg 6 
34117 Kassel  
Tel.: +49 (561) 106 3315 
Fax: +49 (561) 106 1641 
Web: www.rp-kassel.hessen.de 
E-Mail: Christian.Diederich@rpks.hessen.de 

Eine Betroffenheit des Flugplatzes Breitscheid wird ausgeschlossen. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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13. Ortsgemeinde Mittelhof, Steckensteiner Straße 13, 57537 Mittelhof, Schreiben vom 29.12.2015

Die Ortsgemeinde Mittelhof wendet sich gegen die Darstellung des Hüm-

merichs als Konzentrationsfläche für Windenergie und führt folgende Ar-

gumente an: 

- Abstand zur Wohnbebauung 

- Fremdenverkehr 

- (Kultur-)Landschaft 

Der inhaltlichen Würdigung der einzelnen Argumente der Ortsgemeinde 

Mittelhof seien rechtliche und planerische Überlegungen vorausgestellt: 

Die geplante Konzentrationsfläche auf dem Hümmerich (Fläche 5) ist die 

letzte verbliebene Konzentrationsfläche im Geltungsbereich des Flächen-

nutzungsplans der Verbandsgemeinde Wissen. Alle anderen ins Auge ge-

fassten Potenzialflächen stehen der Windenergie entweder aus Gründen 

des Artenschutzes oder des Landschaftsbilds/Landschaftsschutzgebiets 

nicht zur Verfügung. Die dort geltenden Restriktionen sind derart groß, 

dass diese Flächen auch in einem Genehmigungsverfahren von Windener-

gieanlagen (nach BImSchG) nicht zur Verfügung stehen würden. Ihr Aus-

schluss ist nicht Ergebnis des politischen (Nicht-)Wollens, sondern „har-

ter“ Natur, d.h. diese Flächen dürfen im Flächennutzungsplan nicht dar-

gestellt werden. 

Die geplante Konzentrationsfläche 5 (Hümmerich) hat sich nach allen vor-

liegenden Erkenntnissen als nicht unkritisch (insbesondere hinsichtlich des 

Artenschutzes), aber machbar erwiesen. Auf diese letzte Fläche nun zu 

verzichten, würde bedeuten, dass der Flächennutzungsplan eingestellt 

werden müsste und seine Steuerungsfunktion verlieren würde.  
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Ziel der Flächennutzungsplanung ist die Konzentration der Windenergie in 

der Verbandsgemeinde (Planvorbehalt gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB. Im 

Gebiet der Verbandsgemeinde soll die Windenergie nur auf den bzw. der 

Konzentrationsfläche zulässig sein, im restlichen VG-Gebiet sind Wind-

energieanlagen nicht zulässig. Dieses Vorgehen ist nur möglich, wenn der 

Windenergie „substanziell“ Raum gelassen wird, der Flächennutzungsplan 

also keine Verhinderungsplanung betreibt.  

Sollte der Flächennutzungsplan auch die letzte verbleibende Fläche für die 

Windenergie nicht darstellen oder sollte diese Fläche im Umfang nicht 

substanziell sein, gilt die Privilegierung der Windenergie im Außenbereich 

gem. § 35 (1) Nr. 5 BauGB. Damit wären Windenergieanlagen theoretisch 

überall in der Verbandsgemeinde zulässig, sofern keine öffentlichen Be-

lange entgegenstehen und die Erschließung gesichert ist – auch in Ab-

ständen zur Wohnbebauung, die deutlich unter den Pauschal-Abständen 

des Flächennutzungsplans liegen.  

Dies wiederum wäre ein aus Sicht des Planungsträgers unerwünschter 

Effekt. 



Seite 45, Sachliche Teil-Fortschreibung „Windenergie“ des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Wissen, 

Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen gemäß §§ 3 (1) und § 4 (1) BauGB, Juli 2016 

zu 1. Abstand zur Wohnbebauung 

Der vom Planungsverband Wissen-Gebhardshain gewählte Abstand zur 

Bebauung des Innenbereichs von 900 Metern lag über dem in den „Hin-

weisen für die Beurteilung der Zulässigkeit der Errichtung von Windener-

gieanlagen in Rheinland-Pfalz“ (Rundschreiben Windenergie vom 

28.05.2013) genannten Abstand von 800 m. 

Ein Schreiben von Staatssekretär Günter Kern vom 15.06.2016 kündigt 

einen neuen Mindestabstand zu Wohn-, Misch-, Dorf- und Kerngebieten 

von 1.000 Metern im Rahmen einer LEP IV-Teilfortschreibung 2016 

„Windenergie“ an. Bei Anlagen über 200 m Gesamthöhe soll ein Mindest-

abstand von 1.100 m gelten. Die angekündigte Änderung des LEP IV ist 

bereits in dessen Aufstellungsphase (geplant ab Herbst 2016) ein zu be-

rücksichtigender Belang. Da nicht davon auszugehen ist, dass der FNP 

vorher Rechtskraft erlangt, ist diese Änderung auch für das vorliegende 

Verfahren von Bedeutung. Ein auf 1.000 m erhöhter Mindestabstand 

würde die letzte verbleibende Potenzialfläche 5 gegenüber der bisherigen 

Planung nur in geringem Umfang eingrenzen. Ihre Grenze bestimmt sich 

im Wesentlichen durch den Mindestabstand zu Siedlungen im Außenbe-

reich. 

Beschlussvorschlag 8: 

Die Verbandsgemeinde greift die geplante Änderung des LEP IV hinsicht-

lich des Mindestabstands von WEA zu Wohn-, Misch-, Dorf- und Kernge-

bieten auf und erhöht den pauschalen Mindestabstand auf 1.000 m bzw. 

1.100 m für Anlagen mit einer Gesamthöhe von über 200 m.  

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

X

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 

teil genommen.Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen. 
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Würde man einen Abstand von z.B. 1.200 m zum Innenbereich ansetzen 

(wie die Verbandsgemeinde Hachenburg), würde die geplante Konzentra-

tionsfläche im Westen aufgrund des Abstands zu Altenbrendebach, im 

Nordwesten zu Mittelhof und im Südosten zu Elben und Gebhardshain 

deutlich reduziert. Die Kuppe des Hümmerichs (und damit der wind-

stärkste Bereich) wäre ausgeschlossen. 

Die Verbandsgemeinde Hachenburg weist eine andere Siedlungsstruktur 

auf. Dörfer und Siedlungen sind dort stärker konzentriert und weniger dis-

pers im Raum verteilt. Dadurch kann die Verbandsgemeinde ggfs. auch 

bei einem pauschalen Abstand von 1.200 m zu Wohn-/Mischgebieten zu 

einer substanziellen Darstellung von Konzentrationsflächen kommen.  

Der zitierte Artikel 28 des Grundgesetzes wird durch die Flächennutzungs-

planung nicht berührt. Vermutlich ist insbes. Abs. 2 gemeint: „Den Ge-

meinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der ört-

lichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu 

regeln“ (Art. 28 (2) GG). Die Flächennutzungsplanung erfolgt im Wesent-

lichen auf Grundlage des Baugesetzbuchs, welche die Windenergie privi-

legiert. Ob dieses ggfs. im Widerspruch zu Art. 28 GG steht, kann hier 

nicht entschieden werden. 

Zuzustimmen ist der Aussage, dass „der Maßstab für die Anwendung der 

Ausschlusskriterien bei Vergleich und Auswahl von Vorranggebieten für 

Windkraft […] innerhalb einer Verbandsgemeinde zwingend einheitlich 

sein“ muss. Dies ist auch der Fall. Die Verbandsgemeinde (bzw. der Pla-

nungsverband) wollte die Fläche 3 ebenfalls als Konzentrationsfläche dar-

stellen. Dazu wurde für beide Flächen bei der Kreisverwaltung (Untere 

Naturschutzbehörde) ein Befreiungsantrag zum Landschaftsschutzgebiet 

„Holpebachtal und Landschaft um Birken-Honigsessen“ (Fläche 3) bzw. 

„Elbergrund, Elbbachtal und Sieghöhen bei Durwittgen“ (Fläche 5) ge-

stellt. Dieser wurde unterschiedlich beschieden. Während für die Fläche 5 

eine Befreiung von der LSG-Verordnung in Aussicht gestellt wurde, ist 

dies für die Fläche 3 trotz einer „Nachlieferung“ von Argumenten nicht 
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gelungen. Fläche 3 steht der Windenergie somit aus nicht überwindbaren 

Restriktionen nicht zur Verfügung. 

zu 2. Fremdenverkehr 

Tourismus und Windenergie sind nicht immer konfliktfrei miteinander ver-

einbar. Dies zeigen vielfältige Studien aus anderen Räumen. Das Siegtal 

und seine angrenzenden Höhen (Nisterbergland, Morsbacher Bergland, 

Hellerbergland) bieten ähnlich gute Voraussetzungen für einen naturnahen 

bzw. landschaftsbezogenen Tourismus wie auch andere Mittelgebirgsre-

gionen. 

In Wikipedia wird der Tourismus in Mittelhof als „mit bestimmender Faktor 

des wirtschaftlichen Lebens“ bezeichnet. „Gaststätten, Privatpensionen, 

Campingplatz und Mobilheimpark bieten reichlich Übernachtungs- und Ur-

laubsangebote.“  

Auf der Seite des Westerwald Gäste-Service e.V. (www.westerwald.info) 

sind in Mittelhof keine Unterkünfte verzeichnet. Auch auf der Seite 

www.gastgeber-westerwald.de ist unter dem Stichwort „Mittelhof“ kein 

Eintrag zu finden. Das statistische Landesamt weist einen Betrieb aus, 

Angaben zu angebotenen Betten oder Übernachtungszahlen werden nicht 

gemacht.  

Der Internet-Auftritt der Ortsgemeinde auf den Seiten der Verbandsge-

meinde zählt als Sehenswürdigkeiten in Mittelhof die neugotische Kirche 

"St. Marien" (1895-1997) und das älteste Jugendheim des Kreises Alten-

kirchen (1929 - 1931) auf. „Zudem hat die Ortsgemeinde Mittelhof ein 

dichtes Netz an Wanderwegen aufzuweisen. So sind die lokalen Rund-

wanderwege mit den Fernwanderwegen (Siegtalhöhenweg) vernetzt.“ 

Unter „Wirtschaft und Gastronomie“ ist mit Verweis auf den Datenschutz 

bzw. fehlenden Einverständnissen der Gewerbetreibenden kein Eintrag 

vorhanden.  
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Der Mobilheimpark weist eher den Charakter eines Schrebergartens (mit 

Eignung als Dauerwohnsitz) auf und ist weniger dem Tourismus zuzuord-

nen.  

Mittelhof liegt außerdem am überregionalen Natursteig Sieg, der von Sieg-

burg bis zur Mündung geplant ist sowie am „Botanischen Weg“ der mit 

Kreis- und Landesmitteln gefördert die VG Wissen durchläuft. Örtliche 

Rundwanderwege ergänzen das Angebot.  

Von außen betrachtet kann man – jenseits des Campingplatzes, der 

überörtlichen Wanderwege und ggfs. der Gastronomie – keine nennens-

werten touristische Angebote in Mittelhof ausmachen.  

Nichtsdestotrotz würde die Weiterentwicklung des Tourismus und des 

Fremdenverkehrs durch einen Windpark auf dem Hümmerich vermutlich 

anders verlaufen. Es ist anzunehmen, dass sich zumindest Teile jener Be-

suchergruppen, die ein naturnahes Ziel suchen, durch Windräder gestört 

fühlen. Diese Zielgruppe wäre dann vermutlich schwieriger oder gar nicht 

mehr zu erreichen. Andererseits ließe sich ein Windpark zum interessanten 

Wegepunkt einer Wanderroute aufwerten oder die Stromerzeugung mit 

einem Themenweg verdeutlichen. Damit könnten wiederum andere Ziel-

gruppen angesprochen und gewonnen werden.  

Insgesamt ist eine besondere Ausrichtung der Ortsgemeinde auf eine tou-

ristische Entwicklung nicht festzustellen. In der Stellungnahme wird auf 

die „in der jüngsten Zeit verstärkten Tourismusinitiativen seitens der Kreis-

verwaltung“ hingewiesen. Eigene Ansätze zur zukünftigen touristischen 

Entwicklung werden nicht aufgezeigt. Es scheint sich hier mithin um eine 

theoretische Zukunftschance zu handeln, die – und dies ist unbestritten – 

schwieriger zu ergreifen wäre. 

Bzgl. der tatsächlichen Auswirkungen von Windenergieanlagen auf den 

Tourismus gibt es ähnlich viele Studien, die einen großen (negativen) Zu-

sammenhang belegen wie es Studien gibt, die diesen für gering halten. 
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Wie Urlauber die Windkraft wahrnehmen und darauf reagieren, hängt nach 

Aussagen mehrerer Studien von vielen Faktoren ab. Diese wurden meist 

in und für klassische Urlaubsregionen erstellt, dürften sich aber in ihrer 

grundsätzlichen Aussage auch auf Mittelgebirgslagen wie das Siegerland 

übertragen lassen. So scheint es stark darauf anzukommen, wie Einheimi-

sche zu dem Thema stehen. Wenn Vermieter und Nachbarn am Urlaubsort 

schlecht über gebaute oder geplante Anlagen sprechen, wirke das schein-

bar auch auf die Gäste. Gleichzeitig dürfe man offenbar nicht überschät-

zen, welche Rolle eine solche Störung für die Urlaubsentscheidung spielt. 

Denn nur kleiner Teil derer, die Windräder als störend empfinden, will des-

wegen nicht mehr in die Region kommen. Andere Faktoren scheinen bei 

der Wahl des Urlaubsorts eine mindestens ebenso große Rolle zu spielen. 

Freundlichkeit, Preise und Angebotsvielfalt vor Ort seien Urlaubern bei Ih-

rer Entscheidung demnach wichtiger. 

Insofern dürfte der unterstellte Zusammenhang zwischen der geplanten 

Konzentrationsfläche (bzw. den darauf möglichen Windenergieanlagen) 

und dem Fremdenverkehr so eindeutig nicht bestehen. Touristische Ent-

wicklung ist auch mit einem Windpark auf dem Hümmerich möglich.  

zu 3. Lebensraum 

Der Umbau der Energieerzeugung mit Verzicht auf die Energieträger Kohle 

und „Atom“ führt zu einer (bundesweiten) Veränderung der Landschafts-

nutzung. Einerseits können zukünftig z.B. die großen Landschaftsverän-

derungen für die Braunkohlegewinnung bzw. die Gewinnung radioaktiver 

Stoffe reduziert werden, andererseits ist eine dezentralere Erzeugung von 

Strom mit vielen kleinen Produktionsstätten (und den jeweiligen Eingriffen 

in die Kulturlandschaft) erforderlich. Dazu zählen Windenergieanlagen 

ebenso wie Flächen für Photovoltaik, etc. Der Strom muss darüber hinaus 

transportiert werden, was entsprechende Leitungen erfordert. All dies 

geht mit Landschaftsveränderungen einher. 
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Bisher fand die Energieerzeugung sehr zentriert und nahe der großen Ver-

braucher/Ballungsgebiete statt, im ländlichen Raum wurde Energie über-

wiegend verbraucht und nicht erzeugt.  

Mit dem Umstieg auf Erneuerbare Energien wird der ländliche Raum zu-

nehmend zum Energie-Erzeuger, da in den Zentren nicht hinreichend Raum 

dafür besteht. Damit werden die Eingriffe in die Kulturlandschaft im länd-

lichen Raum zunehmen. Dies kann man bedauern, angesichts der politisch 

im weitgehenden Konsens beschlossenen Energiewende und ihrer Ausge-

staltung jedoch grundsätzlich kaum verhindern. 

Die Belange des Schutzes der Kultur- und Naturlandschaft sind in der Be-

gründung des Flächennutzungsplans ausführlich beschrieben und hinrei-

chend berücksichtigt. Der Schutz des Menschen vor unzulässigen Immis-

sionen ist mit den gewählten pauschalen Abständen gewährleistet. Der 

konkrete Nachweis ist beim späteren Genehmigungsantrag vom Investor 

zu erbringen. 

Beschlussvorschlag 9: 

Die geplante Konzentrationsfläche 5 (Hümmerich) steht in der neu ge-

wählten Abgrenzung der Windenergie grundsätzlich zur Verfügung. Die 

von der Ortsgemeinde Mittelhof angeführten Belange sind entweder be-

reits im Verfahren berücksichtigt oder nicht hinreichend begründet, um sie 

der Planung rechtwirksam entgegenzuhalten.  

Auf die letzte verbleibende Fläche des Flächennutzungsplans zu verzich-

ten würde das Aufgeben der Steuerung der Windenergie bedeuten. Damit 

wäre ein Windpark auf dem Hümmerich keineswegs verhindert, sondern 

weiterhin gemäß § 35 (1) Nr. 5 BauGB genehmigungsfähig. Gemäß dieser 

Privilegierung wäre jedoch auch an jeder anderen Stelle der VG eine Wind-

energieanlage zulässig, sofern öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 
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Die genannten Belange müssen als nicht hinreichend angesehen werden, 

dem gesellschaftspolitisch gewollten Ausbau der Windenergie entgegen-

zustehen. Die Fläche 5 wird als letzte Konzentrationsfläche für Windener-

gie beibehalten. 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

Die Stellungnahme der Verbandsgemeindeverwaltung Gebhardshain vom 26.06.2016 wird unter Punkt 26 am Ende dieses Dokuments gewürdigt. 

16 2 3

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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14. Herr Dieter Glöckner, Barbarastraße 14, 57580 Gebhardshain, Schreiben vom 19.08.2013

Herr Glöckner äußert aus gesundheitlichen Gründen schwerwiegende Be-

denken gegen die aus seiner Sicht zu geringen Abstände der Flächen für 

Windenergie zur Wohnbebauung. Er führt dazu eine Studie aus den USA 

zum Infraschall an. 

Hinsichtlich des Infraschalls gibt es weder hinreichend wissenschaftliche 

Studien noch bekannte Grenzwerte. Auch wenn sich ein (geringer) Teil 

der Bevölkerung durch Infraschall belästigt fühlt, gibt es derzeit keine Kri-

terien für die Bestimmung eines dadurch begründeten Abstands von Wind-

energieanlagen zur Wohnbebauung. Im Übrigen kommt zum Beispiel die 

Bayerische Landesanstalt für Umwelt in einer Untersuchung „Windkraft-

anlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?“ (Stand: Februar 

2012) abschließend zum Ergebnis, dass nach heutigem Stand der Wis-

senschaft Windkraftanlagen beim Menschen keine schädlichen Infra-

schallwirkungen hervorrufen (vgl. auch VG Stuttgart, Urteil vom 

23.07.2013 – 3 K 2914/11).  

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt das Umweltbundesamt. In einem Re-

ferat zu „Geräuschimmissionen durch Windenergieanlagen unter besonde-

rer Berücksichtigung von Infraschall“ vom 28.09.2015 wird folgendes Fa-

zit gezogen: „Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Infraschall von 

Windenergieanlagen sind nach dem derzeitigen Stand des Wissens nicht 

zu erwarten.“ 

Auch aus methodischen Überlegungen darf der Flächennutzungsplan (der-

zeit) keinen weiterführenden vorsorgenden Schutz als den angesetzten 

Mindestabstand zur Wohnbebauung ansetzen. Bei deutlicher Erhöhung 

dieses Abstandes setzt sich der Flächennutzungsplan gegebenenfalls der 

„Feigenblattplanung“ oder gar der Verhinderungsplanung aus.  
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In Summe scheint der Infraschall derzeit weder in seinen Wirkungen aus-

reichend fachlich fundiert noch ist er juristisch als Kriterium der Planung 

verfestigt. Eine Berücksichtigung in der Flächennutzungsplanung wäre als 

Planungsfehler anzusehen.  

Beschlussvorschlag Nr. 10: 

Der Infraschall kann im Flächennutzungsplan nicht als Ausschlusskrite-

rium angewandt werden. Es erfolgt weder eine Änderung der Planungs-

methodik noch eine Erhöhung des Mindestabstands. Alle Flächen werden 

wie bisher beibehalten.  

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

Weiterhin wendet sich Herr Glöckner gegen die Zerstörung der „tollen 

Landschaft“ durch Windenergieanlagen, das Erzielen von Rendite aus der 

Verpachtung von Windenergiestandorten („auf Kosten Anderer“) und gibt 

Hinweise auf Rotmilan-Vorkommen. 

Aus den Hinweisen auf den Flächeneigentümer wird geschlossen, dass es 

sich vermutlich um die geplante Konzentrationsfläche 5 (Hümmerich) han-

delt. Zur Berücksichtigung der Landschaft als einer Ausweisung einer Kon-

zentrationsfläche für Windenergie entgegenstehender Belang wird auf die 

Würdigung der Stellungnahme des BUND, Kreisgruppe Altenkirchen unter 

Punkt 8) verwiesen.  

19 2

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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Das Vorkommen schützenswerter Vogelarten ist durch die im Rahmen der 

Flächennutzungsplanung beauftragten Gutachten hinreichend untersucht 

(vgl. Ausführungen zur Stellungnahme der Kreisverwaltung unter Punkt 

1). Dabei wurden u.a. die Karte auf der Webseite der SGD Nord und Mel-

dungen lokaler Ornithologen berücksichtigt. Die Daten der Grundlagen-

karte der SGD Nord sind allerdings nicht aktuell (Datenaufnahme 2006 bis 

2011). Zudem werden nur die ungefähren Brutstandorte gekennzeichnet. 

Die aktuellen Brutvorkommen wurden durch weitere Recherchen (Arten-

schutzdatenbank RLP, Befragung Ortskundiger) vor allem aber durch die 

Feldarbeiten im Rahmen der Grundlagenerhebung der FFH-Verträglich-

keitsprüfung ermittelt. Beim Rotmilan ist zu beachten, dass zwar ein Groß-

teil der Flüge in Horstnähe (unter 1.500 m Entfernung) stattfindet, regel-

mäßig aber auch Flüge über mehr als 10 km stattfinden. Solch weite Flüge 

werden insbesondere zu günstigen Nahrungsquellen (Wiesenmahd, Luder-

platz, Wildaufbruch, etc.) durchgeführt. Während der Zugzeit treten die 

Tiere zudem auch abseits der Brutreviere auf. Von einer Rotmilansichtung 

kann man daher nicht auf einen nahen Brutplatz schließen. 

Beschlussvorschlag 11: 

Die von Herrn Glöckner genannten Einwände sind entweder berücksichtigt 

(Artenschutz) oder dürfen aus methodischen Gründen und/oder fachlichen 

Erwägungen nicht berücksichtigt werden. Es bleibt bei der Methodik zur 

Ermittlung der Potenzialflächen und allen geplanten Konzentrationsflä-

chen. 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

19 2

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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15. BI Hümmerich, c/o Dieter Glöckner, Barbarastraße 14, 57580 Gebhardshain, Schreiben vom 22.09.2013, 26.09.2013 und E-Mail vom

 11.10.2013 

Die Hinweise zum Gutachten aus den 1990er Jahren zur Haselhuhnpopu-

lation werden zur Kenntnis genommen. Das damalige Vorkommen des Ha-

selhuhns ist für die heutige Entscheidung insofern relevant, als aufgrund 

dieser Kenntnis ein besonderes Augenmerk auf die Untersuchungen dieser 

Tierart gelegt wurde.  

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung trifft zum Haselhuhn auf Fläche 5 fol-

gende Aussagen: 

„Im 1.000 m Radius um Fläche 5 liegen Nachweise des Haselhuhns aus 

den Jahren 1985-1988 vor. Weitere Untersuchungen in den Folgejahren 

erbrachten keine Nachweise des Haselhuhns (Korn 2006, BLW 2012b, 

BLW 2013d, BLW 2013g). Insbesondere im Umfeld der WEA-Planung 

(etwa 1 km Puffer um WEA) liegen detaillierte Untersuchungen vor, denen 

zufolge aktuell im Umfeld der Konzentrationszone keine Haselhuhnvor-

kommen existieren. 

Potenzielle Lebensräume wie lichte Nadel- und Laubmischwälder mit rei-

cher horizontaler und vertikaler Gliederung der Kraut-, Hochstauden- und 

Zwergstrauchschicht sind jedoch vorhanden“ (FFH-VP Seite 26). 
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Beschlussvorschlag 12: 

Da mit hoher Wahrscheinlichkeit derzeit keine Haselhühner auf der geplan-

ten Konzentrationsfläche 5 und deren näheren Umgebung vorkommen und 

somit eine erhebliche Beeinträchtigung ausgeschlossen werden kann, 

bleibt es bei der geplanten Darstellung der Fläche 5 (Hümmerich). 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

Beigefügt ist eine Unterschriftenliste der gegründeten Bürgerinitiative so-

wie eine tabellarische Auflistung von Rotmilan-Sichtungen durch unter-

schiedliche BürgerInnen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und dem Faunagutachter 

zur Verfügung gestellt.  

Hinsichtlich des Rotmilans kommt die FFH-Verträglichkeitsprüfung zu fol-

gender Bewertung: 

„Ein Großteil der Potenzialfläche 5 liegt innerhalb des 1,5 km-Radius um 

den oben erwähnten Rotmilanbrutplatz. Im Rahmen einer Windkraftpla-

nung im Bereich der Konzentrationszone wurde 2013 eine Raumnutzungs-

analyse durchgeführt (BLW 2013e). Die Ergebnisse zeigen, dass vorwie-

gend die Offenlandbereiche zur Jagd genutzt wurden. 

20 1
Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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Die Standorte der fünf geplanten WEA, sämtlich in Waldbereichen gele-

gen, wurden nur zweimal überflogen. Unter der Voraussetzung, dass im 

Zuge der Errichtung der WEA für den Rotmilan geeignete Nahrungsflächen 

abseits der WEA eingerichtet werden, kann festgehalten werden, dass das 

Konfliktpotenzial gering ist. Mithin kann für eine Nutzung der Konzentra-

tionszone durch die Errichtung und den Betrieb von WEA in dem beschrie-

benen Umfang davon ausgegangen werden, dass dadurch keine erhebli-

che Beeinträchtigung eintritt“ (FFH-VP Seite 28-29). 

Um aussagefähige, quantitative Daten über die Raumnutzung des Rotmi-

lans zu erhalten, müssen die bevorzugten Flugwege nach einer standardi-

sierten Methode ermittelt werden. Die Erfassungen in 2013 wurden nach 

dem Standard des Scottish Natural Heritage durchgeführt (SNH 2010). 

Eine Liste mit Zufallsbeobachtungen kann nur eine grobe Einschätzung 

liefern, da die Daten zu uneinheitlich sind. 

Beschlussvorschlag 13: 

Auf Basis einer detaillierten Raumnutzungsanalyse des benannten Rotmi-

lan-Brutpaares kommt der Gutachter bzgl. Fläche 5 zum Ergebnis, dass 

bei Berücksichtigung von Auflagen für WEA-Betreiber davon auszugehen 

ist, dass keine erhebliche Beeinträchtigung der Art stattfindet. 

Es bleibt bei der geplanten Darstellung der Fläche 5 (Hümmerich). 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

19 2

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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Technische Anlagen können ausfallen und auch in Brand geraten. Dies ist 

kein Grund, ihre Nutzung zu untersagen. 

Die Zufahrten zu den WEA sind für Löschfahrzeuge ausreichend dimensi-

oniert. Eine Brandbekämpfung beschränkt sich aufgrund der Höhe der 

WEA i.d.R. auf das Verhindern des Übergriffs des Brandes auf umliegende 

Flächen.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Die Hinweise inkl. der beigefügten Karte und der Kopie der Erläuterung 

des Bebauungsplans werden zur Kenntnis genommen. 

Das Baugebiet „Kaiserstück II“ ist als reines Wohngebiet ausgewiesen. 

Mit einem Abstand von mindestens 1.100 Metern zur geplanten Konzent-

rationsfläche (bedingt durch den Hof Neudorn im Außenbereich) dürfte 

eine sinnvolle Nutzung der Fläche 5 unter Einhaltung der Lärmgrenzwerte 

im reinen Wohngebiet möglich sein.  

Die Hinweise betreffen auch die Genehmigungsplanung und werden in die 

Begründung als Information für nachgelagerte Verfahren aufgenommen. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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16. Frau Kristin Weger, Elisabethstraße 16, 57580 Gebhardshain, Schreiben vom 23.08.2013 und E-Mail vom 25.08.2013

Frau Weger wendet sich in den beiden gleichlautenden Schreiben gegen 

die Ausweisung eines 2. Windparks im Umkreis von Gebhardshain und 

führt folgende Argumente und Befürchtungen an: 

- gesundheitliche Gefahren (z.B. Wind-Turbine-Syndrom) durch 

Lärm, Infraschall, Lichter und Schattenwurf und das Recht auf kör-

perliche Unversehrtheit 

- Wertverlust von Immobilien 

- schützenswerte Vogelarten und Vogelschutzgebiet 

Die schützenswerten Vogelarten und das Vogelschutzgebiet sind in den 

Gutachten zur vorliegenden Flächennutzungsplanung hinreichend berück-

sichtigt (vgl. Ausführungen zur Stellungnahme der Kreisverwaltung unter 

Punkt 1, hier insbesondere die Ausführungen, die zum Beschlussvorschlag 

Nr. 3 führen).  

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

Zur Berücksichtigung des Infraschalls (bzw. des Wind-Turbine-Syndroms) 

bei der Ausweisung von Konzentrationsflächen für Windenergie wird auf 

die Ausführungen unter Punkt 11 (Begründung und Beschlussvorschlag 

Nr. 12) verwiesen.  

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

Hinsichtlich des Lärms und Schattenwurfs gibt es juristisch verfestigte 

und allgemein akzeptierte Grenzwerte der Belastung, bei denen davon 

ausgegangen wird, dass bei ihrer Einhaltung eine gesundheitliche Beein-

trächtigung nicht hervorgerufen wird. Es ist davon auszugehen, dass diese 

Grenzwerte insbesondere durch den gewählten Mindestabstand der ge-
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planten Konzentrationsflächen für Windenergie von 1.000 m zur Bebau-

ung im Innenbereich bzw. 500 m zum Außenbereich eingehalten werden 

können. Der konkrete Nachweis muss im Genehmigungsverfahren von 

Windenergieanlagen nach BImSchG erbracht werden. Insofern wird den 

Bedenken Rechnung getragen. Ein darüber hinausgehender Schutz vor Im-

missionen (Lärm, Schattenwurf) würde ggfs. zu einer unzulässigen Ver-

ringerung der Flächen für Windenergie führen (Feigenblatt- bzw. Verhin-

derungsplanung). 

Die geplante Konzentrationsfläche 5 (Hümmerich) liegt - aufgrund des 

Hofs Neudorn (Siedlung im Außenbereich) zwischen Gebhardshain und 

Fläche 5 und der dazu einzuhaltenden pauschalen Abstände – an mehre-

ren Stellen über 1.000 m vom Ortsrand Gebhardshain entfernt.  

Beschlussvorschlag 14: 

Da begründet angenommen werden kann, dass die Immissionsgrenzwerte 

hinsichtlich Lärm und Schattenwurf bei den gewählten Abständen zur Be-

bauung eingehalten werden können, bleiben diese unverändert. 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

Mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

Lichter (z.B. Lichtreflektionen, Nachtbefeuerung/-beleuchtung) sind kein 

in die Planung einzustellender Belang. Eine von blinkenden Lichtern aus-

gehende Gesundheitsgefahr (jenseits einer ggfs. empfundenen Belästi-

gung) ist nicht bekannt und nicht zu befürchten. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

19 2

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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In Summe der Betrachtung der einzelnen Kriterien ist davon auszugehen, 

dass die Planungen zur Ausweisung von Konzentrationsflächen für Wind-

energie die körperliche Unversehrtheit gem. § 2 (2) Grundgesetz nicht 

berühren. Insofern ist auch der Beschluss 33 der Würdigung des Verfah-

rens gemäß § 3 (1) BauGB weiterhin korrekt. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

Die Befürchtung einer pauschalen, deutlichen, mehr als kurzfristigen und 

eindeutig durch Windenergieanlagen evozierten Wertminderung von Im-

mobilien wird aus mehreren Gründen als nicht realistisch angesehen: 

Der Immobilienmarkt wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Da-

bei gilt für die Preisbildung bei Häusern und Grundstücken derselbe Markt-

mechanismus wie für jedes andere Gut. Die Wechselbeziehung zwischen 

Angebot und Nachfrage wird von Faktoren wie Größe, Baujahr oder Aus-

stattung eines Objekts ebenso bestimmt wie von allgemeinen Kriterien 

wie Lage und Erreichbarkeit, regionale Wirtschaftsstrukturen oder 

Standortimage. Bauliche Veränderungen im Umfeld können den lokalen 

Immobilienmarkt irritieren – von dem geplanten Bau einer Umgehungs-

straße über industrielle Großprojekte und Flughäfen bis zu Stromtrassen 

und Windparks. 

Frau Roßbach hat hierzu Herrn Günter Steudter, Vorsitzender des Gut-

achterausschusses Vermessungs- und Katasteramt Westerwald-Taunus, 

Westerburg am 28.06.2016 telefonisch befragt. Herr Steudter erklärte, 

dass auf gutachterlicher Ebene bisher keine Wertverluste bei Immobilien 

in der Nähe von WKA im Bereich der Tätigkeit des Gutachterausschusses 

Westerwald/Taunus messbar vorliegen würden. 

Hausbesitzer müssen grundsätzlich damit rechnen, dass sich planerische 

Entwicklungen wie Straßenbau, Gewerbegebiete oder Windenergieanla-

gen auch in ihrer Umgebung vollziehen. Damit ist ggfs. ein potenzieller 

Wertverlust der Immobilie verbunden. Dieser ist jedoch durch gesetzliche 

Regelungen zu Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, 
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dass er als gesetzlich unerheblich eingestuft wird. Wenn also Windener-

gieanlagen die gesetzlich festgelegten Immissionswerte und Mindestab-

stände einhalten, beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die 

Wohn- und Wertqualität der Umgebung nicht.  

Darüber hinaus gibt es auch positive Effekte von Windenergieanlagen, die 

zu einer Steigerung der Attraktivität von Immobilien führen können wie 

der Zuwachs von Arbeitskräften im Raum, eine bessere Finanzausstattung 

der Gemeinden oder lokale Wertschöpfungseffekte wie die Beteiligung an 

einem Bürgerwindpark oder Grünstrom-Modelle. Nicht zuletzt gibt es Er-

fahrungen aus anderen Fällen, dass Immobilien bzw. Grundstücke am 

Ortsrand wegen der unverbaubaren Sicht (auf die Windenergieanlagen) als 

attraktiv bewertet wurden. 

Es finden sich - wie in allen Streitfällen – hinreichend Studien und Umfra-

gen, die die These des Wertverlusts stützen als auch solche, die diesen 

Effekt verneinen. Aufgrund der oben genannten Gemengelage dürfte es 

bei der Kaufpreisfindung methodisch schwierig sein, eine eindeutige Be-

ziehung zwischen Windenergieanlagen und Immobilienwertverlust herstel-

len zu können. Windenergieanlagen können nicht von anderen Einfluss-

faktoren, die ebenfalls auf den Wert wirken und vielleicht deutlich wirk-

samer sind, unterschieden werden. Dies gilt losgelöst von den Detailwir-

kungen von Windenergieanlagen wie z.B. Bewegungsunruhe. 

Beschlussvorschlag 15: 

Ein spürbarer Wertverlust von Immobilien im Zusammenhang mit der Flä-

chennutzungsplanung ist bei den gewählten Abständen nicht zu befürch-

ten. Es gibt keine belastbaren Hinweise auf einen eindeutigen Zusammen-

hang zwischen Windenergieanlagen und einem spürbaren und mehr ggfs. 

als kurzzeitigen Wertverlust, der diesen als Planungskriterium bei der Aus-

weisung von Flächen für Windenergie erheblich erscheinen lässt. Es bleibt 

sowohl bei den gewählten Abständen zur Bebauung als auch bei der ge-

planten Darstellung der Konzentrationsflächen.  
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Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

15 5
Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen. Das Ratsmitglied Berno Neuhoff hat an der Abstimmung 
nicht teil genommen.



Seite 66, Sachliche Teil-Fortschreibung „Windenergie“ des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Wissen, 

Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen gemäß §§ 3 (1) und § 4 (1) BauGB, Juli 2016 

17. Eheleute Angelika und Uwe Weger, Elisabethstraße 16, 57580 Gebhardshain, Schreiben vom 23.08.2013 und 25.08.2013

Familie Weger trägt in ihren beiden gleichlautenden Schreiben ihre gesund-

heitliche Vorbelastung vor, bittet um deren Berücksichtigung und wendet 

sich gegen die Beschlussfassung zur Würdigung des Verfahrens gem. § 3(1) 

BauGB (Beschluss Nr. 33). 

Eine mögliche besondere Betroffenheit der Familie Weger durch Windkraft-

anlagen aufgrund einer gesundheitlichen Vorbelastung wird nicht in Abrede 

gestellt. Sie wäre jedoch bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans für 

Windenergie nicht von Belang. Würde die mögliche Beeinträchtigung einzel-

ner Personen bei der Planung (von Konzentrationsflächen für Windenergie) 

Berücksichtigung finden, wäre jede Planung zunichte gemacht.  

Das öffentliche Interesse an dem Ausbau der Erneuerbaren Energie wird 

höher gewichtet als mögliche individuelle Beeinträchtigungen. Es wird dabei 

jedoch nicht bestritten, dass dies im Einzelfall zu einer auch vom Plangeber 

nicht gewollten Härte führen kann. 

Beschlussvorschlag 16a: 
Aus planungsmethodischen Gründen wird an der Darstellung der geplanten 

Konzentrationsflächen festgehalten. Beschluss 33 der Würdigung des Ver-

fahrens gemäß § 3 (1) BauGB bleibt bestehen. 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

X

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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zu 2. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

zu 3. 

Die Zusammensetzung des Auswahlgremiums (jetzt der Verbandsgemein-

derat Wissen) wird den Eheleuten Weger ebenso mitgeteilt wie das Abwä-

gungsergebnis.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

zu 4: 

Bzgl. der Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit gem. § 2 (2) 

Grundgesetz wird auf die Würdigung der Stellungnahme von Frau Kristin 

Weger unter Punkt 16 dieses Dokuments verwiesen. 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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18. Anwaltskanzlei Armin Brauns, Fuggerstraße 20a, 86911 Dießen am Ammersee als Vertreter von Frau Kristin Weger, Eheleute Angelika

und Uwe Weger, Schreiben vom 25.09.2013
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Es werden „tatsächliche und rechtliche Mängel“ postuliert. 

Diese werden im Detail weiter unten ausgeführt. 
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Der Flächennutzungsplan wurde in regem Austausch und Auseinanderset-

zung mit von der Planung berührten Behörden und Träger öffentlicher Be-

lange erstellt.  

Die Methodik und die Kriterien zur Auswahl der Konzentrationsflächen, 

die Gutachten zu den NATURA2000-Gebieten und dem Artenschutz, das 

im Verfahren gestellte Zielabweichungsverfahren zum Regionalen Grün-

zug und der Antrag auf Genehmigung von Konzentrationsflächen für 

Windenergie im Landschaftsschutzgebiet dienen der Sicherstellung, dass 

die im Flächennutzungsplan auszuweisenden Konzentrationsflächen für 

Windenergie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im nachgelagerten Ge-

nehmigungsverfahren nach BImSchG zur Verfügung stehen.  

Gerade der vorbeugende Immissionsschutz sowie naturschutzrechtliche 

und landschaftsschutzrechtliche Belange zählen zu den wichtigsten Krite-

rien bei der Auswahl der Konzentrationsflächen. 
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Es wird gerügt, dass gegen das Gebot der Rücksichtnahme verstoßen 

wird.  

Eine flächenbezogene Aussage zu den zu erwartenden Schallimmissionen 

ist dann nicht erforderlich, wenn begründet anzunehmen ist, dass die ein-

zuhaltenden Grenzwerte nicht überschritten werden. Darauf wird auf Sei-

ten 17-19 der Begründung mit Umweltbericht (ehemalige Fassung für die 

Offenlage gem. § 3 (2) und 4 (2) BauGB) ausführlich eingegangen.  

Mit der Festlegung eines pauschalen Abstands von 1.000 m zu bewohn-

ten Flächen des Innenbereichs kann davon ausgegangen werden, dass die 

geplanten Konzentrationsflächen sinnvoll und unter Einhaltung der Immis-

sionsgrenzwerte genutzt werden können.  

Das Rundschreiben Windenergie5 empfiehlt einen pauschalen Vorsorgeab-

stand von 800 m zu Allgemeinen Wohngebieten sowie zu Misch-, Kern- 

und Dorfgebieten. In Verbindung mit den Ausführungen auf Seite 9 der 

Begründung ist also anzunehmen, dass ein Abstand von nun 1.000 m 

ebenfalls als vorsorgend zu bezeichnen ist und die Immissionsgrenzwerte 

eingehalten werden können.  

Der Nachweis kann jedoch erst im Genehmigungsverfahren erbracht wer-

den, da erst dort die Parameter für eine Modellierung der Schallausbrei-

tung bekannt sind. Dies sind insbesondere die Anzahl, die genaue Position 

und der Typ der geplanten Anlagen.  

5 Hinweise für die Beurteilung der Zulässigkeit der Errichtung von Windenergieanlagen in Rheinland-Pfalz (Rundschreiben Windenergie). Gemeinsames Rundschreiben des Ministeriums 

für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung, des Ministeriums der Finanzen, des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten und des 

Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz vom 28.05.2013 
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Entsprechend den Ausführungen oben ist nicht davon auszugehen, dass 

die Grenzwerte der TA Lärm nicht eingehalten werden können. Dies ist 

für die Ausweisung einer Konzentrationsfläche im Abstand von 1.000 m 

zum Innenbereich hinreichend.  

Es muss nicht geprüft werden, ob die Konzentrationsfläche in allen denk-

baren Konstellationen und ohne Einschränkungen für den Investor vollum-

fänglich für die Windenergienutzung zur Verfügung steht. Entscheidend 

für die Flächennutzungsplanung ist, ob im BImSchG-Verfahren die Grenz-

werte der TA Lärm eingehalten werden können. Wie dies geschieht und 

ob dies z.B. durch die Anzahl der Windenergieanlagen, eine geeignete An-

lagenpositionierung, die Auswahl eines leisen Anlagentyps, eine Nachtab-

schaltung oder andere geeignete Maßnahmen erfolgt, ist dem Investor 

überlassen und im vorliegenden Flächennutzungsplanverfahren unbeacht-

lich.  

Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte am Immissionsort wird im nachgela-

gerten Genehmigungsverfahren gem. BImSchG nachgewiesen.  

Auf Fläche 5 plant ein Investor den Bau von 3 modernen Windenergiean-

lagen. Es ist mithin anzunehmen, dass die Fläche 5 einer Windenergienut-

zung aus Gründen des Lärmschutzes zur Verfügung steht. 
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In der Begründung mit Umweltbericht wird mehrfach auf den Mindestab-

stand von 650-700 m eingegangen, der aufgrund der einzuhaltenden 

Lärmgrenzwerte nach TA Lärm in etwa einem harten Grenzwert ent-

spricht. Der Abstand zwischen 650-700 m und dem gewählten pauscha-

len Abstand von inzwischen 1.000 m wäre somit folglich ein weiches 

Kriterium, das der Abwägung des Plangebers zugänglich ist. Dies könnte 

in der Begründung in der Tat präziser formuliert werden. 

Die Anregung kann aufgegriffen und die Begründung diesbezüglich ge-

schärft werden. 

Die Grenzwerte der TA Lärm sind bezogen auf den Ort der Einwirkung 

(hier die Wohnbebauung) - unabhängig von der emittierenden Anlage.  

Dies hat zur Folge, dass - alleine aufgrund der einzuhaltenden Grenzwerte 

am Immissionsort - lautere Lärmemittenten weiter entfernt stehen müssen 

vom Ort der Immission als leisere. Früher auf dem Markt verfügbare klei-

nere (und leisere) Windenergieanlagen waren auch unter Einhaltung der 

TA Lärm in Abständen von z.B. 350 m zulässig.  

Die angesprochene „10 H“-Regelung ist in einer Abstandsverordnung ei-

nes einzelnen Bundeslandes festgelegt und hier nicht beachtlich (vgl. ei-

gene Argumentation (Stichwort: Erlasse der Länder) weiter unten). 
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Aus der angenommenen zunehmenden Gesamthöhe und einem steigen-

den Rotordurchmesser kann nicht zwingend auf eine steigende Gesamt-

lautstärke geschlossen werden. Eine Differenzierung in verschiedene An-

lagentypen (z.B. speziell für Schwachwindstandorte, Offshore-Anlagen, 

etc.) ist bereits heute absehbar und dürfte in Zukunft weitergehen. Dazu 

gehört auch die Entwicklung leiserer Anlagen.  

Darüber hinaus ist es möglich und zulässig, dass die geplanten Konzent-

rationsflächen für Windenergie zeitnah (mit heute modernen Anlagen) be-

baut werden. Die Frage, ob in 15 Jahren moderne Anlagen dann noch 

zulässig wären, stellt sich somit nicht. Gegebenenfalls muss und kann der 

Flächennutzungsplan in kürzeren Intervallen als 15 Jahren an neue (tech-

nische) Entwicklungen angepasst werden. 

Fläche 7a wurde inzwischen aufgegeben (vgl. Begründung zu Punkt 1) 

Ein möglicher Windpark auf Fläche 5 wird nach Einschätzung des Planers 

nur in geringem Umfang durch die bestehenden Anlagen auf Fläche 7 ein-

geschränkt. Eine summarische Betrachtung und Berücksichtigung beste-

hender und genehmigter Windenergieanlagen ist bei der Planung neuer 

Windenergieanlagen (Genehmigungsverfahren gemäß BImSchG) erforder-

lich und üblich. 
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Eine Überschreitung der Grenzwerte der TA Lärm ist unzulässig. Dies kann 

auf Ebene der Genehmigungsplanung ausgeschlossen werden. Es besteht 

keine Verpflichtung, nur solche Konzentrationsflächen darzustellen, die 

keine Einschränkungen im Betrieb von WEAs aufweisen. Flächen mit zu 

erwartenden Ertragseinbußen gegenüber einem wirtschaftlichen Optimal-

betrieb wären zulässig, sind jedoch im vorliegenden Fall nicht absehbar.  

Die genannten Urteile sind insofern von Belang, als von einem Oberlan-

desgericht festgestellt wurde, dass für bestimmte Windsituationen zu den 

gemessenen Werten gem. Anhang 3.3.6 der TA-Lärm ein Zuschlag zu 

addieren ist, sofern die Geräusche impulshaltig sind. 

Es ist derzeit nicht absehbar, ob und ggfs. wann und wie die Berücksich-

tigung der Impulshaltigkeit bei der gängigen und akzeptierten Praxis zur 

Berechnung der Schallimmissionen berücksichtigt wird. Die möglichen 

konkreten Folgen (z.B. in Meter Entfernung) sind nicht erkennbar.  

Auf Ebene des Flächennutzungsplans werden keine Schallprognosen er-

stellt (siehe unten). Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte muss und kann 

auf Ebene des BImSchG-Verfahrens gesichert werden.  

Für die Ebene des Flächennutzungsplans ergibt sich kein Bedarf, den vor-

sorgenden Abstand von nun pauschal 1.000 m zu Wohn- und Mischbau-

flächen zu erhöhen.  
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Eine Schallprognose auf Ebene des Flächennutzungsplans ist auch nicht 

möglich, da ihr viele Parameter zugrunde gelegt werden müssten, die auf 

Ebene des FNPs nur spekulativ anzunehmen wären. Die bekannten Pla-

nungen auf der geplanten Konzentrationsfläche 5 legen jedoch den 

Schluss nahe, dass eine sinnvolle wirtschaftliche Nutzung unter Einhal-

tung der (Lärm-) Grenzwerte möglich ist. 

Die Bewertung der Erlasse der Länder wird weitgehend geteilt. 

Dem Flächennutzungsplan wurde jedoch u.a. ein eigener und individuell 

begründeter Abstand zugrunde gelegt. Er weicht von der Empfehlung des 

Rundschreibens insofern ab, als ein um 200 m höherer Abstand gewählt 

wurde. 

Beschlussvorschlag 16b: 
Der pauschale Mindestabstand der geplanten Konzentrationsflächen zu 

Wohn- und Mischbauflächen ist begründet gewählt. Eine weitere Erhö-

hung dieses Abstands über den nun gewählten Betrag von 1.000 m hin-

aus ist nicht erforderlich. Die Einhaltung der Lärmgrenzwerte der TA Lärm 

kann im Antragsverfahren gemäß BImSchG sichergestellt werden. 

Die Begründung mit Umweltbericht wird wie oben ausgeführt ergänzt. 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

20 1

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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Hausbesitzer müssen grundsätzlich damit rechnen, dass sich planerische 

Entwicklungen wie Straßenbau, Gewerbegebiete oder Windenergieanla-

gen auch in ihrer Umgebung vollziehen. Ein Anspruch z.B. auf einen „un-

verbauten Blick“ besteht nicht.  

Der bestehende Winpark „Spielstück“ in Gebhardshain/Fensdorf und ein 

Windpark auf dem Hümmerich (Fläche 5) stehen kaum in einem räumli-

chen Zusammenhang. Sie liegen mehr als 2 km auseinander und liegen – 

von der Ortslage Gebhardshain aus gesehen – in unterschiedlichen Him-

melrichtungen. Eine unzulässige Beeinträchtigung der Aussicht ist damit 

nicht verbunden. Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen des Geneh-

migungsantrags gem. BImSchG Sichtbarkeitsanalysen/Fotomontagen 

vom Investor erstellt werden.  

Der pauschale Hinweis „Landschaftsschutzbeurteilung nach Prof. Nohl“ 

kann nicht nachvollzogen werden. 
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Bezüglich der optischen bedrängenden Wirkung gibt es keine gesetzliche 

Regelung, sondern lediglich Rechtsprechungen (z.B. BVerwG 4 B 72.06, 

OVG 8 A 3726/05). Ihr Tenor:  

Ob von einer Windkraftanlage eine optisch bedrängende Wirkung auf eine 

Wohnbebauung ausgeht, ist stets anhand aller Umstände des Einzelfalls 

zu prüfen. Für diese Einzelfallprüfung lassen sich grobe Anhaltswerte 

prognostizieren: 

a) Beträgt der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer Windkraft-

anlage mindestens das Dreifache der Gesamthöhe der geplanten Anlage, 

dürfte die Einzelfallprüfung überwiegend zu dem Ergebnis kommen, dass 

von dieser Anlage keine optisch bedrängende Wirkung zu Lasten der 

Wohnnutzung ausgeht. 

b) Ist der Abstand geringer als das Zweifache der Gesamthöhe der Anlage, 

dürfte die Einzelfallprüfung überwiegend zu einer dominanten und optisch 

bedrängenden Wirkung der Anlage gelangen. 

c) Beträgt der Abstand zwischen dem Wohnhaus und der Windkraftanlage 

das Zwei- bis Dreifache der Gesamthöhe der Anlage, bedarf es regelmäßig 

einer besonders intensiven Prüfung des Einzelfalls. 

 

Die Konzentrationsfläche 5 liegt mehr als 1.000 m nördlich des nächstge-

legenen Ortsrands von Gebhardshain. Die geplanten Anlagen weisen eine 

Höhe von rund 220 Meter auf. Damit würde der Abstand der 4,5-fachen 

Anlagenhöhe entsprechen. Es kann daher davon ausgegangen werden, 

dass eine optisch bedrängende Wirkung nicht hervorgerufen wird. Vom 

Haus der Mandanten ist die geplante Konzentrationsfläche 5 mindestens 

1.200 m entfernt. 

 

Es besteht weiterhin kein Verdacht auf eine unzulässige Beeinträchtigung 

des Landschaftsbildes. Daher sind Unterlagen zur „optischen Beeinträch-

tigung“ (z.B. Visualisierungen der Landschaftsveränderung, Fotomonta-

gen) durch Windenergieanlagen an dieser Stelle nicht erforderlich. 
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Beschlussvorschlag 17: 

Ein nachbarrechtlicher Abwehranspruch gegen die auf den geplanten Kon-

zentrationsflächen für Windenergie baubaren Windenergieanlagen kann 

aus den Gründen Landschaftsbild, Beeinträchtigung der Aussicht und op-

tisch bedrängende Wirkung nicht abgeleitet werden. Es bleibt bei der Dar-

stellung der geplanten Konzentrationsfläche 5.  

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja 
nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

19 2

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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Nummer 3 ist im anwaltlichen Schreiben nicht enthalten, auf Nr. 2 folgt 

im Original Nr. 4. Infraschall 

Die umfangreichen Ausführungen zum Infraschall werden zur Kenntnis 

genommen.  

Es gibt (offensichtlich) immer noch zu wenige Studien oder auch zu wenig 

belegte oder belegbare Zusammenhänge zwischen Infraschall und Krank-

heitsbildern, die eine Berücksichtigung des Infraschalls als Kriterium bei 

der Bemessung von Mindestabständen als erforderlich erscheinen lassen. 

Es wird dabei nicht verneint, dass es möglich ist, dass besonders sensible 

Personen Krankheiten in Zusammenhang mit Infraschall entwickeln. Die 

Erfahrungen aus der über 20-jährigen intensiven Nutzung von Windener-

gieanlagen legen jedoch nahe, dass dieser Personenkreis nicht sehr groß 

sein kann. Hinzu kommt, dass Infraschall nicht nur von relativ modernen 

Windenergieanlagen erzeugt wird, sondern auch natürliche Quellen haben 

kann. 

Vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg wird nach Ausführun-

gen im Detail zusammenfassend festgestellt, dass insgesamt ein Mangel 

an wissenschaftlichen Studien zu Infraschall in Zusammenhang mit WEA 

festzustellen sei. Hinzu komme, dass die bisher vorliegenden Ergebnisse 

nicht eindeutig genug seien. In neueren Studien aus 2011 – 2013 gäbe 

es keine eindeutige Aussage, dass Infraschall in Zusammenhang mit WEA 

zu Belästigungen oder anderen gesundheitlichen Effekten führte.  

Da das messbare Infraschall-Signal unter bestimmten Voraussetzungen 

(wie z.B. Entfernung in wenigen hundert Metern) im Hintergrundrauschen 

verschwinde, seien biologische Wirkungen durch Infraschall von WEA 

nicht zu erwarten (Vortrag Dr. Snezana Jovanovic, Herausforderung Inf-

raschall, Veranstaltung „Windenergie und Infraschall“ am 04.07.2013). 
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Losgelöst von den fachlichen Argumenten, die kontrovers diskutiert wer-

den, kann der Infraschall jedoch aus methodischen Erwägungen nicht be-

rücksichtigt werden.  

Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Wissen dient der Steue-

rung der Windenergie, indem er einerseits Flächen für Windenergie aus-

weist und dafür im restlichen Plangebiet gem. § 35 (1) Nr. 6 BauGB in 

Verbindung mit § 35 (3) Satz 3 BauGB die Windenergie ausschließt. Dies 

ist jedoch nur zulässig, wenn am Ende in substanziellem Umfang Flächen 

für die Windenergie übrig bleiben. Ansonsten wäre der Flächennutzungs-

plan als Feigenblattplanung oder Verhinderungsplanung unzulässig und/o-

der müsste mangels Planungserfordernis unterbleiben.  

Würde ein deutlich höherer pauschaler Abstand angesetzt, blieben keine 

(substanziellen) Flächen für die Windenergie übrig. 

Ohne Steuerung der Windenergie durch den Flächennutzungsplan gilt die 

Privilegierung der Windenergie als Vorhaben im Außenbereich gem. § 35 

(1) Nr. 5 BauGB. Dann könnten einer Windenergieanlagenplanung nur 

noch die im Genehmigungsverfahren gem. BImSchG zu prüfenden öffent-

lichen Belange entgegengehalten werden. Eine Konzentration auf wenige 

Flächen wäre nicht mehr gegeben. Theoretisch könnten Windenergieanla-

gen überall im Planungsraum beantragt werden – auch als Einzelanlagen 

in deutlich geringeren Abständen zur Bebauung als 1.000 Meter.  
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 

- aufgrund fehlender fachlicher Beweiskraft hinsichtlich der Wirkung 

von Infraschall von Windenergieanlagen und gleichzeitig 

- aufgrund methodischer Überlegungen  

der Infraschall bei der Ermittlung der Konzentrationsflächen für Windener-

gie im vorliegenden Flächennutzungsplanverfahren nicht berücksichtigt 

werden kann. 

Beschlussvorschlag 18: 

Gemäß den obigen Ausführungen bleibt der Infraschall unberücksichtigt. 

Die Begründung wird um ein Kapitel Infraschall ergänzt. 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

19 2

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.



 
 

Seite 83, Sachliche Teil-Fortschreibung „Windenergie“ des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Wissen,  

Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen gemäß §§ 3 (1) und § 4 (1) BauGB, Juli 2016 
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Bzgl. der Wertminderung von Immobilien wird auf die Ausführungen unter 

Punkt 16 oben verwiesen. 

 

Zitiert wird eine über 10 Jahre alte Umfrage über Erwartungen von Mak-

lern. Die Realität scheint diese Erwartungen jedoch nicht bestätigt zu ha-

ben, sonst lägen belastbare empirische Zahlen in diesem sensiblen und 

auch juristisch umkämpften Terrain vor.  

 

Die Aussagen zu möglichen Wertverlusten scheinen weitgehend auf Um-

fragen und Erwartungen z.B. von Maklern zu basieren, während ein direk-

ter Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte empirisch nicht 

nachweisbar zu sein scheint. Ein deutlicher Wertverlust ist auch aufgrund 

der langjährigen Erfahrung mit Windenergieanlagen in den Mittelgebirgen 

nicht zu erwarten. 

 

Zur Berücksichtigung eines möglichen Wertverlusts von Immobilien im 

vorliegenden Flächennutzungsplanverfahren wurde bereits ein Beschluss 

unter Punkt 16 (vgl. Beschlussvorschlag 17) gefasst. Neue zu berücksich-

tigende Hinweise sind nicht hinzugekommen. 

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 
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Den Ausführungen zur Berücksichtigung des Arten- und Naturschutzes in 

der (Flächennutzungs-)Planung kann weitgehend zugestimmt werden.  

 

Fachliche Hinweise jenseits der Behauptung, dass Belange des Vogel-

schutzes und des Fledermausschutzes erheblich beeinträchtigt werden, 

werden nicht gegeben. 

 

Das NatSchG Baden-Württemberg findet in Rheinland-Pfalz keine Anwen-

dung, das LNatSchG Rheinland-Pfalz wird berücksichtigt. 
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Sowohl eine vollumfängliche Auseinandersetzung mit dem Arten- und 

dem Naturschutz6 als auch eine FFH-Verträglichkeitsprüfung7 liegen (in-

zwischen) vor und werden in die Begründung mit Umweltbericht, Fassung 

für die Offenlage, eingearbeitet. Der Flächennutzungsplan kann aufgrund 

der parallelen Planung von Investoren auf der geplante Konzentrationsflä-

che 5 auf deren faunistische Untersuchungen zurückgreifen und hat somit 

eine außergewöhnlich detaillierte Datengrundlage.  

 

Damit ist der Natur- und Artenschutz als öffentlicher Belang auf Ebene 

des Flächennutzungsplans in mehr als hinreichender Untersuchungstiefe 

geprüft.  

 

Es wird auf die Würdigung der Stellungnahme der Kreisverwaltung unter 

Punkt 1 dieses Dokuments verwiesen. 

 

                                                
6 Büro für Landschaftsökologie: Erhebung artenschutzrechtlich relevanter Tierarten zur FNP-Fortschreibung VG Wissen und Gebhardshain, 26.11.2012.  
7 Büro für Landschaftsökologie: FFH-Verträglichkeitsprüfung gemäß §§ 33, 34 BNatSchG und der FFH-Richtlinie 92/43 /EWG des Rates vom 21.05.1992 für die Flächennutzungsplanung – Teil 

Windenergie für die Verbandsgemeinden Wissen und Gebhardshain, Weilburg, 17.06.2013, ergänzt 08.05.2014.  
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Vogelschutzgebiete (VSG) sind per se kein hartes Ausschlusskriterium, 

zumindest nicht in Rheinland-Pfalz. Folgender Passus findet sich im natur-

schutzfachlichen Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung in Rhein-

land-Pfalz: "Die Errichtung von WEA ist in NATURA2000-Gebieten for-

malrechtlich grundsätzlich möglich, soweit die Erhaltungs- und Schutzge-

bietsziele nicht erheblich beeinträchtigt werden." In diesem Gutachten 

wird das VSG Westerwald als Gebiet mit mittlerem Konfliktpotenzial ein-

geschätzt, d.h. die Errichtung von WEA ist evtl. auf Teilflächen möglich. 

Bedingung hierfür ist die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung. 

Diese wurde durchgeführt. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

 

Der Ausschluss vieler zunächst in den Blick genommener Flächen 1, 2 und 

4 im Gebiet der VG Wissen erfolgt aufgrund der gutachterlichen Bewer-

tung, dass eine Beeinträchtigung der NATURA2000-Gebiete und/oder des 

Artenschutzes durch Windenergieanlagen auf diesen Flächen zu erwarten 

ist. Die Empfehlung des faunistischen Gutachtens bzw. der FFH-Vorprü-

fung lautet jeweils, diese Flächen nicht als Konzentrationsflächen für 

Windenergie darzustellen. 
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Die genannten Vogelarten sind in den Gutachten zur Bewertung der Flä-

chen für Windenergie untersucht.  

 

 

 

 

 

 

 

Die angesprochenen Abstandsempfehlungen der Länderarbeitsgemein-

schaft der Vogelschutzwarten (LAG-VSW) besitzen keinen rechtlichen 

Charakter, werden als Fachkonvention aber gleichwohl bei verschiedenen 

Gerichtsurteilen berücksichtigt. Für den Rotmilan werden 1.500 m als 

Mindestabstand zwischen Brutplatz und WEA empfohlen, in grünlandrei-

chen Regionen kann gemäß den Empfehlungen der Abstand auf 1.000 m 

verringert werden, wenn eine entsprechende Aktionsraumanalyse zeigt, 

dass kein erhebliches artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial besteht 

(VSW & LUWG 2012). 

 

Dennoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich nur um 

Empfehlungen handelt, die helfen sollen, die artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände (Tötungsverbot) abzuklären. Sie ersetzen keine genaue 

Einzelfalluntersuchung am jeweiligen Standort. 
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Die FFH-Verträglichkeitsprüfung trifft zum Haselhuhn auf Fläche 5 fol-

gende Aussagen: 

„Im 1.000 m Radius um Fläche 5 liegen Nachweise des Haselhuhns aus 

den Jahren 1985-1988 vor. Weitere Untersuchungen in den Folgejahren 

erbrachten keine Nachweise des Haselhuhns (Korn 2006, BLW 2012b, 

BLW 2013d, BLW 2013g). Insbesondere im Umfeld der WEA-Planung 

(etwa 1 km Puffer um WEA) liegen detaillierte Untersuchungen vor, denen 

zufolge aktuell im Umfeld der Konzentrationszone keine Haselhuhnvor-

kommen existieren. 

 

Potenzielle Lebensräume wie lichte Nadel- und Laubmischwälder mit rei-

cher horizontaler und vertikaler Gliederung der Kraut-, Hochstauden- und 

Zwergstrauchschicht sind jedoch vorhanden“ (FFH-VP Seite 26). 

 

Ein Beschluss hierzu wurde bereits unter Punkt 11 gefasst (Stellungnahme 

von Herrn Glöckner vom 19.08.2013).  

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

Das Schreiben von Hr. Glöde-Solbach wird unter Punkt 20 (siehe unten)  

gewürdigt. 
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Die inzwischen vorliegende FFH-Verträglichkeitsprüfung bewertet in Ver-

bindung mit dem Artenschutzgutachten den Konflikt mit dem Arten- und 

Naturschutz.  

 

Demnach steht die geplante Konzentrationsfläche 5 für eine Windenergie-

nutzung zur Verfügung.  

 

Der Abwägungsvorgang zum Arten- und Naturschutz kann in der Begrün-

dung weiter ausgeführt werden. An der Entscheidung bzgl. der Abwägung 

ändert dies nichts. 
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Beschlussvorschlag 19: 

Die genannten Argumente zum Arten- und Naturschutz wurden bei der 

Aufstellung der Flächennutzungsplanung berücksichtigt und führen nicht 

zu einer Neubewertung der Situation. Es bleibt bei der geplanten Darstel-

lung aller geplanten Konzentrationsflächen.  

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

Methodische Überlegungen zu den Landschaftsschutzgebieten: 

Die Landschaftsschutzgebiete nehmen zusammen eine Fläche von ca. 

6.771 ha in einem Planungsraum von insgesamt etwa 9.149 ha, mithin 

einen Anteil von 74 % ein. 

Teile des Planungsraums weisen unbestritten ein hochwertiges und schüt-

zenswertes Landschaftsbild auf. Ein pauschaler Ausschluss der Land-

schaftsschutzgebiete aus Gründen des Landschaftsbildes und des Erho-

lungswertes käme jedoch einer Verhinderung des weiteren Ausbaus der 

Windenergie im Planungsraum gleich. Eine substanzielle Darstellung von 

Flächen für die Windenergie kann nur gelingen, wenn eine Darstellung von 

Konzentrationsflächen auch in Landschaftsschutzgebieten möglich ist. 

Ein Landschaftsschutzgebiet ist kein hartes Ausschlusskriterium und un-

terliegt der Abwägung. Der Planungsverband Windkraft hat zum Ausdruck 

gebracht, dass er den hohen Wert der durch Landschaftsschutzgebiete 

geschützten Landschaftsräume erkennt. Eine teilweise Beeinträchtigung 

19 2

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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der Schutzziele durch die Ausweisung von Konzentrationsflächen für 

Windenergie wird gesehen.  

Insgesamt jedoch wird dem Ziel des Ausbaus der Erneuerbaren Energien 

eine höhere Gewichtung beigemessen. 

Bzgl. der Landschaftsschutzgebiete gibt es einen Bescheid der Kreisver-

waltung Altenkirchen. Es wird auf die Ausführungen unter Beschlussvor-

schlag Nr. 2 verwiesen. 

Ein weiterer Beschluss ist nicht erforderlich. 

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Stellungnahme des BUND unter 

Punkt 8 dieses Dokuments verwiesen. 

Die angesprochenen Ausführungen des renommierten Landschaftsbild-

Gutachters im Auftrag der Bürgerinitiative „Bürger von Gebhardshain für 

Gebhardshain gegen Windkraft“ sind eine ausführliche Auseinanderset-

zung mit dem Landschaftsbild des Gebhardshainer Raumes.  

Zu kritisieren ist, dass es tendenziös8 und inzwischen 10 Jahre alt ist. Das 

Gutachten liest sich heute als Ankündigung der Apokalypse, sollte der 

Windpark Gebhardshain-Fensdorf gebaut werden. Dieser ist errichtet und 

die Realität heute korreliert nach Auffassung des Plangebers nicht dem 

damals skizzierten Szenario.  

8  Ausdrücke wie „Horizontverschmutzung“, „kontaminieren“ von Blicken durch den (heute bestehenden) Windpark Gebhardshain-Fensdorf, „Bedrohungsgefühle, die sich aufgrund der 

unmittelbaren Nähe der Anlagen und ihrer gigantischen Höhe beim Betrachter einstellen, das Landschaftserlebnis enorm überschatten“ und viele andere mehr werden verwendet. 
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Seit dem Gutachten 2005 und der (damit bekämpften) Ausweisung der 

Konzentrationsfläche in Gebhardshain/Fensdorf/Kundert sind viele Jahre 

vergangen, in denen ein gesellschaftlicher Wandel und eine Änderung der 

politischen Ziele stattgefunden haben, darunter die bundesweite Energie-

wende.  

Damit bestehen heute andere Rahmenbedingungen und andere Prioritäten, 

auch wenn dies nicht von allen Bürgern gerne gesehen wird. Vor dem 

Hintergrund der Abkehr von der Atomenergie, des Schutzes vor zu starken 

Klimaveränderungen und des Wunschs nach Erzeugung Erneuerbarer 

Energie (und auch den damit verbundenen wirtschaftlichen Interessen) 

gibt es neue Herausforderungen, die bis in die Planung hinein wirken.  

Die Gesellschaft muss sich diesen Aufgaben stellen. Dies erfordert eine 

neue Planung der Windenergie, ggfs. auch mit unerwünschten Entwick-

lungen, wie z.B. der Veränderung der Landschaft oder einer Lärmbelas-

tung im zulässigen Rahmen der anerkannten Grenzwerte. 

Beschlussvorschlag 20: 

Die genannten Argumente zum Landschaftsschutz wurden bei der Auf-

stellung der Flächennutzungsplanung berücksichtigt und führen nicht zu 

einer Neubewertung der Situation. Es bleibt bei der geplanten Darstellung 

aller Konzentrationsflächen.  

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

20 1
Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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Der Privilegierungstatbestand gem. § 35 (1) Nr. 5 BauGB ist nicht an der 

Windhöffigkeit festzumachen.  

Im Übrigen stützt sich der Flächennutzungsplans neben dem Windatlas 

RLP auch auf modellierte Daten des Deutschen Wetterdienstes, die für die 

Fläche 5 (Hümmerich) in Teilen bis 5,8 und für Fläche 7 bis 6,6 m/s mitt-

lere Windgeschwindigkeit in 80 m über Grund prognostiziert. Die (model-

lierten) Werte sind für die vorliegende Planung hinreichend genau. Eine 

Windmessung ist auf Ebene des Flächennutzungsplans nicht erforderlich. 

Beschlussvorschlag 21: 

Die Windhöffigkeit wurde bei der Aufstellung der Flächennutzungsplanung 

hinreichend berücksichtigt und führt nicht zu einem Ausschluss einer Po-

tenzialfläche. Eine Neubewertung der Situation ist nicht erforderlich. Es 

bleibt bei der geplanten Darstellung der Konzentrationsflächen.  

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

20 1

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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19. Herr Antonius Kunz, Struthweg 13, 57645 Nister, E-Mail vom 22.09.2013

Angehängt ist eine insgesamt 10-seitige Dokumentation von Flugbe-

obachtungen an einzelnen Tagen („Erfassung von Flugbewegungen WEA-

sensibler Vogelarten im Umfeld des Hümmerich“) inkl. 5 Karten mit Ein-

tragungen von Flugbewegungen. 

Im Zeitraum vom 13.06.2013 bis zum 06.07.2013 führte Herr Antonius 

Kunz an insgesamt fünf Tagen für die Dauer von zwei bis drei Stunden 

Beobachtungen zur Raumnutzung windkraftsensibler Vogelarten im Be-

reich der Windparkprojektplanung „Hümmerich“ durch.  

Die Erfassungen wurden nicht nach standardisierten Methodenvorgaben 

durchgeführt. Aus folgenden Gründen können die Ergebnisse daher nicht 

als repräsentativ für die Raumnutzung windkraftsensibler Arten für die 

gesamte Dauer der Anwesenheit im Brutrevier angenommen werden: 

1. In den Beobachtungsprotokollen fehlen Angaben zur Flugdauer und zur

Flughöhe der beobachteten Arten. Da das Kollisionsrisiko direkt von der 

Verweildauer im Gefahrenbereich der Windenergieanlagen (WEA) ab-

hängt, sind diese Angaben zwingend notwendig für eine Risikoabschät-

zung. 

2. Literaturangaben zeigen, dass Nahrungsflüge des Rotmilans meist in

niedriger Höhe stattfinden. Vor allem während Nahrungsflügen sind die 

Tiere durch Kollisionen mit WEA gefährdet (Dürr 2009). So beschreibt 

Aebischer (2009), dass der eigentliche Suchflug in Höhen unter 50 m 

stattfindet. Ausführliche Untersuchungen zur bevorzugten Flughöhe führ-

ten Mammen et al. (2009) durch. Demnach finden von März bis Juni nur 

knapp 15 %, von Juli bis Oktober nur knapp 11 % der Flüge in Höhen 

von mehr als 100 m über Grund statt, in denen eine Kollision mit den 

geplanten WEA möglich ist. Große Nabenhöhen - wie Anlagen neuerer 

Bauart sie meist aufweisen - könnten sich somit positiv auf die Verringe-

rung des Kollisionsrisikos auswirken. 
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3. In den Beobachtungsprotokollen fehlen kartografische Darstellungen

der Flüge abseits der WEA-Standorte. Diese Darstellungen sind notwen-

dig, um abschätzen zu können, ob die Bereiche der WEA überdurch-

schnittlich häufig aufgesucht werden.  

4. Die Beobachtungen umfassen keinen repräsentativen Erfassungszeit-

raum, da sie nur zu einer Periode der Brutzeit durchgeführt wurden, in der 

überdurchschnittlich viele Flüge stattfanden. So beschafften in dem drei-

wöchigen Beobachtungszeitraum beide Altvögel Futter für die heranwach-

senden Jungtiere. Zwei Altvögel konnten also regelmäßig beobachtet 

werden.  

5. Während der Erhebungen wurde zudem an drei Beobachtungstagen

Grünland gemäht, bzw. Gülle im Umfeld der geplanten WEA ausgebracht. 

Durch diese günstigen Nahrungsquellen werden auch Rotmilane aus Nach-

barrevieren angelockt, so dass mehr Überflüge beobachtet werden kön-

nen.  

Aus diesen Gründen stellen die Beobachtungsprotokolle keine ausrei-

chende Grundlage dar, um die Raumnutzung des Rotmilans und anderer 

Arten sowie das daraus resultierende Konfliktpotenzial in Bezug auf den 

Betrieb von WEA einschätzen zu können. 

Beschlussvorschlag 22: 

Es bleibt bei der geplanten Darstellung der Konzentrationsfläche 5 (Hüm-

merich), da die im Rahmen der Flächennutzungsplanung ausgeführten 

Gutachten zu dem Ergebnis kommen, dass es durch die Planung zu keiner 

erheblichen Beeinträchtigung windkraftsensibler Vogelarten kommt. 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

19 2

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 

teil genommen.

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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20. Herr Ekkehard Glöde-Solbach, Mittelstraße 6, 57580 Elben, Schreiben vom 15.09.2013

Der Haselhuhnnachweis am Hümmerich durch Herrn E. Glöde-Solbach 

wurde seitens des BUND mittlerweile zurückgenommen. Es gab Zweifel 

an der Echtheit des Nachweises, wie auch Herr G. Bottenberg (BUND, 

Kreisgruppe Altenkirchen) im persönlichen Gespräch einräumte. Auffällig 

war, dass bei dem Abdruck, der im Sommer gefunden wurde, Zehenstifte 

erkennbar waren. Diese sind bei Haselhühnern in der Regel nur im Herbst, 

Winter und frühen Frühjahr sichtbar. Weitere intensive Untersuchungen in 

den Jahren 2013 und 2014 erbrachten keine Hinweise auf Haselhuhnvor-

kommen im Bereich des Hümmerichs, so dass für dieses Gebiet aktuell 

Haselhuhnvorkommen ausgeschlossen werden können. 

Beschlussvorschlag 23: 

Es bleibt bei der geplanten Darstellung der Konzentrationsfläche 5 (Hüm-

merich). 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

20 1

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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21. Frau Brigitte Bennink, Domhof 3, 57537 Wissen, Schreiben vom 27.09.2013

Die Erklärung wird zur Kenntnis genommen. Gründe werden nicht ge-

nannt. 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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22. Frau Kristine Neef, Mittelstraße 16, 57580 Elben, E-Mail vom 27.09.2013 

 

 

 

 

 

Die Einwände werden zu Kenntnis genommen.  

 

Die Hinweise zu vorkommenden Arten und zu den Schutzgebieten sind 

bekannt und in der Aufstellung des Flächennutzungsplans berücksichtigt.  

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

Die Bewertung der Siedlung Weiselstein als Außenbereich erfolgt auf-

grund der nur 6 Wohngebäude. Eine weitere Entwicklung ist nicht ge-

wünscht. Es kann auch nicht von einer Ortsrandlage gesprochen werden, 

da der nächste im Zusammenhang bebaute Ortsteil ca. 400 Meter Luftlinie 

entfernt liegt.  

 

Es wird auf die Ausführungen unter Punkt 7 (Beschlussvorschlag 5 und 

6) verwiesen.  

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich. 

 

 

Die weiteren Argumente sind eher politischer Natur. 

 

Ein Beschluss ist nicht erforderlich. 
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23. Frau Doris Kötting und Familie, Betzdorfer Landstraße 37, 57537 Mittelhof, Schreiben vom 26.09.2013 und 03.10.2013  

  

 

 

 

 

Der Einspruch gegen die Ausweisung der geplanten Konzentrationsfläche 

5 wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 1) Nachbarschaftsrecht: 

Die beiden zitierten Paragrafen 906 (Zuführung unwägbarer Stoffe) und 

1004 (Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch) sind insofern berück-

sichtigt, als nach derzeitigem Kenntnisstand keine unzumutbaren oder un-

gesetzlichen Belastungen durch die Planung hervorgerufen werden und 

der Eigentümer zur Duldung geringer Beeinträchtigungen verpflichtet ist. 

Dazu zählen insbesondere Schallimmissionen unterhalb der Grenzwerte 

der TA Lärm und ein Schattenwurf von weniger als den allgemein aner-

kannten Höchstwerten (max. 30 min/Tag, max, 30 h/Jahr theoretischer 

Schattenwurf).  

 

Bezüglich des Infraschalls wird auf die Ausführungen zur Stellungnahme 

von Herrn Glöckner (Schreiben vom 19.08.2013) unter Punkt 11 und zur 

Stellungnahme der Anwaltskanzlei Brauns (Schreiben vom 25.09.2013) 

unter Punkt 18 dieses Dokuments verwiesen.  

 

Ein (erneuter) Beschluss ist nicht erforderlich.  

 

Zu 2) Wertminderung von Immobilien  

Hier wird auf die Ausführungen zur Stellungnahme von Frau Kristin Weger 

(Schreiben vom 23.08.2013 und Mail vom 25.08.2013) unter Punkt 16 

und zur Stellungnahme der Anwaltskanzlei Brauns (Schreiben vom 

25.09.2013) unter Punkt 18 dieses Dokuments verwiesen.  

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich.  
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Zu 3) Rotmilan und Kranichzug 

Hier wird auf die Ausführungen zur Stellungnahme der Kreisverwaltung 

unter Punkt 1 dieses Dokuments verwiesen.  

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich.  

 

Das artenschutzrechtliche Gutachten zum Flächennutzungsplan kommt 

bzgl. Kraniche zu folgendem Ergebnis: Das Konfliktpotenzial der unter-

suchten Konzentrationsflächen im Hinblick auf den Kranichzug wird aus 

folgenden Gründen eher niedrig eingestuft. Auf den Wegzug ziehen Kra-

niche bevorzugt an Tagen mit Ost-Wetterlagen. Die bei dieser Wetterlage 

vorherrschenden nordöstlichen Winde unterstützen den Zug, sodass Kra-

niche in großen Höhen von meist 300 – 500 m Höhe oder darüber über 

das Binnenland ziehen (Grunwald et al. 2006, Isselbacher 2007). 

 

Auch die Zahl der bisher bundesweit registrierten Kollisionsopfer ist mit 

vier Schlagopfern niedrig (Dürr 2012). Die im Herbst durch Deutschland 

nach Südwesten ziehende Kranich-Population wird auf etwa 120.000 

Tiere geschätzt (www.natura2000.rlp.de). Auch wenn diese Daten mit 

großer Vorsicht interpretiert werden müssen, da sie nur zum Teil auf sys-

tematischen Erhebungen beruhen, so ist doch bei einer auffälligen und 

großen Vogelart wie dem Kranich davon auszugehen, dass die Auffindrate 

überdurchschnittlich hoch ist. Auch wenn der Kranichzug normalerweise 

in großen Höhen stattfindet, ist jedoch zu beachten, dass sich verschlech-

ternde Witterungsbedingungen (Nebel, starker Gegenwind) die Vögel zu 

niedrigerem Flug oder zum Rasten auf freien Flächen zwingen. In diesen 

Fällen können Beeinträchtigungen durch Windkraftanlagen entstehen. 

 

So sollten entsprechende Vermeidungsmaßnahmen (Abschalten der Anla-

gen an Massenzugtagen) getroffen werden, wenn sich die WEA in einem 

Schwerpunktbereich des Kranzichzuges befinden (in Rheinland-Pfalz: ins-

besondere Nahetal, Moseltal, Südliche Eifel, Nördliches Rheinhessen) oder 

wenn während des Kranichzugs mit kurzfristig sich verschlechternden 

Witterungsbedingungen zu rechnen ist.  
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Beschlussvorschlag 24: 

Da das Konfliktpotenzial im Hinblick auf den Kranichzug vom Gutachter 

als eher niedrig eingestuft wird, bleibt es bei der geplanten Darstellung der 

Konzentrationsfläche 5 (Hümmerich). 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

19 2

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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Das Schreiben ist eine Ergänzung der handschriftlichen Eingabe von Frau 

Doris Kötting vom 26.09.2013 um den Punkt 4. 

zu 4) 

Die geplante Konzentrationsfläche 5 hält nun zu Mittelhof einen Abstand 

von mindestens 1.000 m ein. Bezüglich der befürchteten „bedrückenden 

Wirkung“ wird auf die Ausführungen zur Stellungnahme der Anwaltskanz-

lei Brauns (Schreiben vom 25.09.2013) unter Punkt 18 dieses Dokuments 

verwiesen.  

Beschlussvorschlag 25: 

Bei einer derzeit üblichen Anlagenhöhe von maximal 220 m und einem 

Abstand von nun 1.000 m zur nächstgelegenen Wohnbebauung (etwa der 

vierfachen Anlagenhöhe) kann davon ausgegangen werden, dass eine un-

zulässige bedrückende Wirkung nicht besteht.  

Es bleibt bei der geplanten Darstellung der Fläche 5. 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

19 2

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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24. Herr Michael Müller und Frau Ulrike Wagner, Weiselstein 5, 57580 Elben, Schreiben vom 24.09.2013 
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Zu 1) 

Bezüglich der optischen Beeinträchtigung gibt es keine gesetzliche Rege-

lung sondern lediglich Rechtsprechungen (z.B. BVerwG 4 B 72.06, OVG 

8 A 3726/05). Ihr Tenor:  

Ob von einer Windkraftanlage eine optisch bedrängende Wirkung auf eine 

Wohnbebauung ausgeht, ist stets anhand aller Umstände des Einzelfalls 

zu prüfen. Für diese Einzelfallprüfung lassen sich grobe Anhaltswerte 

prognostizieren: 

a) Beträgt der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer Windkraft-

anlage mindestens das Dreifache der Gesamthöhe (Nabenhöhe + ½ Ro-

tordurchmesser) der geplanten Anlage, dürfte die Einzelfallprüfung über-

wiegend zu dem Ergebnis kommen, dass von dieser Anlage keine optisch 

bedrängende Wirkung zu Lasten der Wohnnutzung ausgeht. 

b) Ist der Abstand geringer als das Zweifache der Gesamthöhe der Anlage, 

dürfte die Einzelfallprüfung überwiegend zu einer dominanten und optisch 

bedrängenden Wirkung der Anlage gelangen. 

c) Beträgt der Abstand zwischen dem Wohnhaus und der Windkraftanlage 

das Zwei- bis Dreifache der Gesamthöhe der Anlage, bedarf es regelmäßig 

einer besonders intensiven Prüfung des Einzelfalls. 

 

Bei einem Abstand von 500 m zur Siedlung im Außenbereich und einer 

angenommenen Anlagenhöhe von 220 m ist hier also weder pauschal von 

einer Beeinträchtigung auszugehen, noch pauschal anzunehmen, dass 

eine unzulässige Beeinträchtigung nicht vorliegt, wenn eine Windenergie-

anlage am der Siedlung zugewandten Rand der Konzentrationsfläche 

steht. 

 

In einer Einzelfallprüfung (bei bekannter Anlagenposition) wäre der topo-

grafische Höhenunterschied als ein Argument unter anderen zu berück-

sichtigen. Diese Einzelfallprüfung kann jedoch erst bei bekannter Anlagen-

position und -höhe erfolgen und ist somit dem nachgelagerten Verfahren 

gemäß BImSchG vorbehalten.  
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Die Hinweise zu den topografischen Höhenunterschieden zwischen Kon-

zentrationsfläche und der Siedlung Weiselstein können als Information für 

das nachgelagerte Verfahren in die Begründung aufgenommen werden.  

 

Die derzeitige politische Diskussion zu Mindestabständen kann im laufen-

den Verfahren nicht berücksichtigt werden.  

 

 

 

 

Zu 2) 

 

Hinsichtlich der Wertminderung von Immobilien wird auf die Ausführun-

gen zur Stellungnahme von Frau Kristin Weger (Schreiben vom 

23.08.2013) unter Punkt 16 dieses Dokuments verwiesen. 

 

  



 
 

Seite 117, Sachliche Teil-Fortschreibung „Windenergie“ des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Wissen,  

Würdigung der eingegangenen Stellungnahmen gemäß §§ 3 (1) und § 4 (1) BauGB, Juli 2016 

 
 

 

 

Zu 3) 

Es handelt sich bei der hier vorliegenden Flächennutzungsplanung einer-

seits und dem Antrag der Firma Altus AG gemäß BImSchG andererseits 

um 2 getrennte Verfahren zum gleichen Thema.  

 

Sie unterscheiden sich insbesondere in der räumlichen Schärfe und darin, 

dass der Flächennutzungsplan Flächen ausweist, während der BImSch-

Antrag anlagenbezogene Aussagen trifft.  

 

Der Flächennutzungsplan schränkt die pauschale Privilegierung der Wind-

energie im Außenbereich durch Ausweisung von Konzentrationsflächen 

auf einige wenige Flächen ein. Insofern gibt der Flächennutzungsplan dem 

nachgelagerten Verfahren den räumlichen Bezug vor. Dort muss dann 

nachgewiesen werden, dass durch geeignete Wahl von Anzahl zu Position 

von Windenergieanlagen die vielfältigen konkurrierenden Belange nicht un-

zulässig beeinträchtigt werden. 

 

Nach allen Informationen, die derzeit vorliegen, ist eine wirtschaftliche 

Nutzung der geplanten Konzentrationsfläche 5 unter Berücksichtigung al-

ler ggfs. widerstrebenden Belange möglich. Ein Beleg hierfür dürfte die 

Planung der Fa. Altus sein. 
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Zu 4) 

Ein eindeutig negativer Zusammenhang zwischen Windenergieanlagen 

und Tourismus ist bisher nicht belegt, auch wenn es einzelne Studien gibt, 

die diesen Zusammenhang nahelegen. Es gibt jedoch andere, die einen 

Zusammenhang negieren.  

Hinsichtlich der geforderten Berücksichtigung des Tourismus wurde be-

reits ein Beschluss unter Punkt 25 (Stellungnahme von Herrn Koslowski 

(E-Mail vom 22.09.2013) gefasst.  

 

Ein erneuter Beschluss ist nicht erforderlich.  

 

Zu 5) 

Im Rahmen der Flächennutzungsplan-Fortschreibung wurden Untersu-

chungen zur windkraftsensiblen Tierwelt beauftragt9 10. In diesem Zusam-

menhang wurden insbesondere Großvögel wie Rotmilan und Schwarz-

storch sowie Fledermäuse kartiert. Auf Anordnung der Unteren Natur-

schutzbehörde wurden diese Untersuchungen insofern intensiviert, als die 

Gutachten aus dem BImSch-Verfahren zusätzlich berücksichtigt wurden.  

 

                                                
9 Büro für Landschaftsökologie: FFH-Verträglichkeitsprüfung gemäß §§ 33, 34 BNatSchG und der FFH-Richtlinie 92/43 /EWG des Rates vom 21.05.1992 für die Flächennutzungsplanung – Teil 

Windenergie für die Verbandsgemeinden Wissen und Gebhardshain, Weilburg, 17.06.2013, ergänzt 08.05.2014.  
10 Büro für Landschaftsökologie: FFH-Verträglichkeitsprüfung gemäß §§ 33, 34 BNatSchG und der FFH-Richtlinie 92/43 /EWG des Rates vom 21.05.1992 für die Flächennutzungsplanung – 

Teil Windenergie für die Verbandsgemeinden Wissen und Gebhardshain, Weilburg, 17.06.2013, ergänzt 08.05.2014.  
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Es wird auf die Ausführungen zur Stellungnahme der Kreisverwaltung un-

ter Punkt 1 dieses Dokuments verwiesen. 
 

Zu 6) 

Ähnlich wie die bedrängende Wirkung (vgl. Ausführung zu 1) oben) kann 

der Schall und Schattenwurf erst bei Kenntnis der genauen Anlagenanz-

ahl, des Anlagentyps und der Anlagenposition berechnet werden. Es ist 

davon auszugehen, dass im BImSch-Verfahren eine zulässige Nutzung der 

Fläche möglich ist. Es muss dann nachgewiesen werden, dass eine unzu-

lässige Beeinträchtigung (durch Schall und Schattenwurf) nicht stattfin-

det.  

 

Die Grenze der Unzulässigkeit wird in der TA Lärm bzw. der Rechtspre-

chung zum Schattenwurf definiert. Eine Belästigung unterhalb der dort 

genannten Grenzwerte wird allgemein als tolerierbar angesehen und ist 

hinzunehmen. 
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Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Stellungnahme der Anwalts-

kanzlei Brauns (Schreiben vom 25.09.2013) unter Punkt 18 dieses Doku-

ments verwiesen. 

Beschlussvorschlag 26: 

Die Hinweise zu den topografischen Höhenunterschieden zwischen Kon-

zentrationsfläche und der Siedlung Weiselstein werden in die Begründung 

aufgenommen.  

Die genannten Belange sind bei der Ermittlung der Konzentrationsflächen 

entweder bereits berücksichtigt oder können der Planung nicht entgegen-

gehalten werden. Es bleibt bei der geplanten Darstellung und dem Zu-

schnitt der Konzentrationsfläche 5. 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

19 2

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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25. BI Hümmerich, c/o Dieter Glöckner, Barbarastraße 14, 57580 Gebhardshain, E-Mail vom 28.10. und 30.10.2013

Windenergieanlagen sind technische Anlagen, die in Brand geraten kön-

nen. Aufgrund der Höhe der Anlagen beschränkt sich die Aufgabe der 

Feuerwehren auf die Verhinderung des Übergreifens des Brandes auf die 

Umgebung. Löschen lassen sich die Anlagen nur durch eine ggfs. einge-

baute Löschanlage. Eine Entscheidung darüber ist nicht im Flächennut-

zungsplan zu treffen.  

Beschlussvorschlag 27: 

Die Tatsache, dass Windenergieanlagen in Brand geraten können, hat kei-

nen Einfluss auf die Flächennutzungsplanung.  

Die geplante Darstellung der Konzentrationsflächen wird beibehalten. 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

20 1
Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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Der Stellungnahme beigefügt sind 2 Artikel aus Focus online vom 

28.10.2013 zu Bränden von Windenergieanlagen und vermutlich der 

Rheinzeitung, Ausgabe „Regionales extra“ vom 30.10.2013 zur Hub-

schrauberrettung im Hunsrück mit Titel „Angst vor Windrädern fliegt mit“. 

Windenergieanlagen sind Flughindernisse, die aufgrund ihrer Hindernis-

kennzeichnung erkannt und um- oder überflogen werden können. Nen-

nenswerte Beeinträchtigungen sind damit nicht verbunden. 

Eine Hinderniskennzeichnung inkl. einer Nachtbefeuerung (rote Blinklich-

ter) sind Pflicht. 

Beschlussvorschlag 28: 

Die Notarztversorgung wird – wenn überhaupt - durch Windenergieanla-

gen nur geringfügig beeinträchtigt und kann in der Flächennutzungspla-

nung unberücksichtigt bleiben.  

Die geplante Darstellung der Konzentrationsflächen wird beibehalten. 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

X

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 

teil genommen.

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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26. Verbandsgemeindeverwaltung Gebhardshain, Schreiben vom 27.06.2016

Die Verbandsgemeindeverwaltung Gebhardshain gibt mit Schreiben vom 

27.06.16 den Hinweis, dass die Ortsgemeinde Elben den Beschluss ge-

fasst hat, per Klarstellungssatzung Weiselstein zum Innenbereich zu erklä-

ren. 

Im gemeinsamen Planverfahren des Planungsverbands erfolgte im Jahr 

2013 bereits eine Bewertung Weiselsteins als Splittersiedlung. 

Für die Frage der Abgrenzung vom Innenbereich zum Außenbereich 

kommt es wesentlich darauf an, wie weit der Bebauungszusammenhang 

im Verhältnis zum Außenbereich reicht. Dabei endet der im Zusammen-

hang bebaute Ortsteil mit der letzten Bebauung. Die sich ihr anschließen-

den selbständigen Flächen gehören zum Außenbereich (Ernst/Zinkahn/ 

Bielenberg/Krautzberger, BauGB, 108. Ergänzungslieferung, § 34 Rn 25). 

Daran ändert auch die von der Gemeinde Elben nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 

BauGB erlassene Klarstellungssatzung „schon deswegen nichts weil diese 

nur deklaratorische Bedeutung hat“ (Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11, 

Aufl., § 34 Rn 64). 

Allein aus dem Erlass einer Klarstellungssatzung kann nicht der Schluss 

gezogen werden, dass es sich nun um einen im Zusammenhang bebauten 

Ortsteil handelt. Für den Erlass einer Klarstellungssatzung ist der Zustand 

der tatsächlich vorhandenen Bebauung maßgeblich (vgl. u. a OLG Nürn-

berg, 16.09.2013, AZ. 4U 1285/13). 

„Maßstabsbildend sind im Regelfall nur bauliche Anlagen, die nach Art 

und Gewicht geeignet sind, ein Gebiet als Ortsteil mit bestimmtem städ-

tebaulichen Charakter zu prägen (BVerwG, Urteile vom 14.09.1992-4 C 

15.90) 
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Es wird auf die Würdigungen zu den Anregungen unter den Punkte 22 und 

24 verwiesen. 

Auch aus dem Schreiben des Staatssekretärs Kern zur künftigen Steue-

rung der Windenergie in Rheinland-Pfalz geht zu diesem Tatbestand keine 

Änderung hervor. 

Beschlussvorschlag 29: 

Der pauschale Mindestabstand zu Splittersiedlungen ist begründet ge-

wählt. Entsprechend der obigen Ausführungen ist Weiselstein als Splitter-

siedlung anzusehen. Da die Klarstellungssatzung lediglich deklaratorischen 

Charakter hat, kann auf den Wunsch der Ortsgemeinde nicht eingegangen 

werden. 

Eine Erhöhung des Abstandes zu Weiselstein erfolgt nicht. Es bleibt bei 

der Einstufung von Weiselstein als Siedlung im Außenbereich. Der Ab-

stand von 500 m zu Weiselstein wird beibehalten. 

Beratungsergebnis: 

Ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

mehrheit 

ja nein Enthaltungen laut Beschluss 

vorschlag 

19 2

Das Ratsmitglied Josef Schwan hat an der Beratung und Abstimmung nicht 
teil genommen.
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Gesamtliste der angeschriebenen TÖBs 
 

  Stellungnahme abgegeben 

  Ja, mit 
Anregun-

gen 

Ja, ohne 
Anregun-

gen 

Nein 

1 Amprion GmbH 
Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund X   

2 Bauern- und Winzerverband Rheinland Nassau e.V. Koblenz, 
Kreisverband, Ziegeleiweg 3, 57627 Hachenburg 

  X 

3 Bezirksregierung Münster, Dezernat 26 (Luftverkehr), 48128 
Münster, E-Mail vom 22.06.2015 

X   

4 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Postfach 20 03 41, 
56003 Koblenz  

  X 

5 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Robert-Bosch-Straße 
28, 63225 Langen, Schreiben vom 06.07.2015 

X   

6 Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle West, Bev 2501, 
Werkstattstraße 102, 50733 Köln, E-Mail vom 20.08.2013 

 X  

7 BUND, Kreisgruppe Altenkirchen, Ernst-Gerhard Borowski, 
Gontermannstraße 27, 57518 Betzdorf  (Schreiben von Hr. Bot-
tenberg) 

X   

8 DB Services Immobilien GmbH, NL Frankfurt, Camberger 
Straße 10, 60327 Frankfurt am Main 

X   

9 Deutsche Post AG, Niederlassung Produktion/Brief, Siegen, 
Bühler Höhe 12 - 20, 57258 Freudenberg 

  X 

10 Deutsche Post AG, Niederlassung Produktion/Brief, 330-
VIBRIS/LOS, 57081 Siegen 

  X 

11 Deutsche Telekom T-COM, TI NL Mitte, SupRPTI, Alfred-Herr-
hausen-Allee 7, 65760 Eschborn 

  X 

12 Deutsche Telekom AG, BBN 28, Philipp-Reis-Str. 1, 57610 Al-
tenkirchen 

  X 

13 Deutscher Wetterdienst, Klima- und Umweltberatung, Regiona-
les Gutachtenbüro Mainz, Brucknerstraße 2, 55127 Mainz 

  X 

14 Dienstleistungszentrum für den ländlichen Raum, Westerwald-
Osteifel, Bahnhofstr. 32, 56410 Montabaur, Schreiben vom 
04.09.2013 

 X  

15 Einzelhandelsverband Mittelrhein e.V., August-Thyssen-Straße 
23 - 25, 56070 Koblenz 

  X 

16 Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Frankfurt am Main, Mann-
heimer Str. 107-109, 60329 Frankfurt am Main 

  X 

17 Evangelische Kirchengemeinde, Auf der Rahm 14, 57537 Wis-
sen 

  X 

18 Verbandsgemeinde Wissen, Fachbereich 2, im Hause 
  X 

19 Finanzamt Altenkirchen, Frankfurter Straße 21, 57610 Altenkir-
chen 

  X 

20 Forstamt Altenkirchen, Siegener Straße 20, 57610 Altenkirchen   X 

21 Gemeinde Morsbach, Der Bürgermeister, Postfach 11 53, 
51589 Morsbach 

  X 

22 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Archäologie, Au-
ßenstelle Koblenz, Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz 

  X 

23 Handwerkskammer Koblenz, Postfach 9 29, 56063 Koblenz 
  X 

24 IHK Geschäftsstelle Altenkirchen, Wiedstraße 9,  
57610 Altenkirchen   X 
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  Stellungnahme abgegeben 

  Ja, mit 
Anregun-

gen 

Ja, ohne 
Anregun-

gen 

Nein 

25 Kabel Deutschland, Vertrieb und Service GmbH & Co.KG, 
Region: Rheinland-Pfalz/Saarland, Zurmaiener Str. 175 
54292 Trier, E-Mail vom 10.09.2013 

 X  

26a 
 

Katholische Kirchengemeinde Schönstein-Selbach, Herrn 
Vorsitzenden d. Kirchenvorstandes Pastor Reinhard Friedrichs, 
Auf der Rahm 14, 57537 Wissen 

  X 

b Katholische Kirchengemeinde, Auf der Rahm 14, 
57537 Wissen   X 

c Katholische Kirchengemeinde St. Elisabeth Birken-Honigse., 
Hauptstraße, 57587 Birken-Honigsessen   X 

d Katholische Kirchengemeinde St. Bonifatius Elkhausen/Katzw., 
Kirchweg, 57581 Katzwinkel   X 

e Katholische Kirchengemeinde St. Marien Mittelhof, Postfach 
12 52, 57532 Wissen   X 

27 Kreisverwaltung Altenkirchen, Parkstraße 1, 
57610 Altenkirchen X   

28 Kreisverwaltung Altenkirchen, Untere Naturschutzbehörde, 
Parkstraße 1, 57610 Altenkirchen (in Stellungnahme der Kreis-
verwaltung vom 01.10.2013 enthalten)  
Würdigung unter Punkt 1 

X   

29 Kreisverwaltung Altenkirchen, Gesundheitsamt, In der Malz- 
dürre 7, 57610 Altenkirchen, Schreiben vom 26.08.2013 
Würdigung unter Punkt 2  

X   

30 Kreisverwaltung Altenkirchen, Kreisentwicklung, Regional- und 
Landesplanung, Parkstraße 1, 57610 Altenkirchen, (in Stellung-
nahme der Kreisverwaltung vom 01.10.2013 enthalten) 
Würdigung unter Punkt 1 

X   

31 Landesamt für Geologie und Bergbau,  
Postfach 10 02 55, 55133 Mainz   X 

32 Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Direktion Landesdenkmalpflege 
Schillerstraße 44, 55116 Mainz 

   

33 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, NL Diez, 
Postfach 14 61, 65573 Diez   X 

34a Landesbetrieb Mobilität Diez, Goethestraße 9,  
65582 Diez X   

b Landesbetrieb Mobilität Diez, Goethestraße 9, 65582 Diez, 
über Straßenmeisterei Betzdorf, Industriestr. 9,  
57584 Scheuerfeld 

  X 

c Landesbetrieb Mobilität Diez, Goethestraße 9, 65582 Diez, 
über Straßenmeisterei Altenkirchen, Kölner Straße 82,  
57610 Altenkirchen 

  X 

35 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Fachgruppe Luftver-
kehr, Gebäude 890, 55483 Hahn-Flughafen, E-Mail vom 
18.05.2015 

X   

36 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienststelle Koblenz, 
Postfach 20 10 53, 56010 Koblenz X   

37 Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald, 
Postfach 20 03 61, 56003 Koblenz   X 
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  Stellungnahme abgegeben 

  Ja, mit 
Anregun-

gen 

Ja, ohne 
Anregun-

gen 

Nein 

38 PLE doc, Gesellschaft für Dokumentationserstellung und  
-pflege mbH,Schnieringshof 10-14,45329 Essen, Schreiben vom 
14.08.2013  

 X  

39 Polizeipräsidium Koblenz, PI Betzdorf, Polizeiwache Wissen, 
Im Kreuztal 103, 57537 Wissen   X 

40 Regierungspräsidium Kassel, Dezernat Verkehr, Steinweg 6, 
34117 Kassel, E-Mail vom 25.06.2015 X   

41 Segelflug-Club Stegskopf e.V., Betzdorf, 57548 Kirchen- 
Wingendorf    X 

42 Sireo Real Estate Asset Management GmbH,  
St. Franziskus-Str. 144, 40470 Düsseldorf 

  X 

43 Stadtwerke Wissen GmbH, Wiesenstraße 2, 
57537 Wissen, Schreiben vom 28.12.2012   X 

44 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, 
Kirchstraße 45, 56410 Montabaur 

  X 

45 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle 
Gewerbeaufsicht, Schlossstr. 43 - 47, 56068 Koblenz   X 

46 T-COM TI NL Mitte, Produktion, Technische Infrakstruktur 13, 
Moselweißer Str. 70, 56073 Koblenz X   

47 Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf, 
Hellerstraße 2, 57518 Betzdorf   X 

48 Verbandsgemeindeverwaltung Hamm, Postfach 66, 
57573 Hamm (Sieg)    X 

49 Verbandsgemeindeverwaltung Hachenburg, Gartenstraße 11, 
57627 Hachenburg (Schreiben vom 26.08.2013)   X  

50 Vermessungs- und Katasteramt Wissen,  
Schlossstraße 8, 57537 Wissen, Schreiben vom 04.01.2013   X 

51 Vermessungs- und Katasteramt Wissen, Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses, Schlossstraße 8, 57537 Wissen   X 

52 Wehrbereichsverwaltung IV, Moltkering 9, 
65189 Wiesbaden   X 

53 Westnetz GmbH, Regionalzentrum Sieg,  
Lindenstraße 62, 53721 Siegburg   X 

54 Verbandsgemeindewerke Wissen 
Betriebsführerin Stadtwerke Wissen GmbH, 
Wiesenstraße 2, 57537 Wissen 

  X 

55 Zweckverband Wasserversorgung f. d. Kreis Altenkirchen 
Wiesenstraße 2, 57537 Wissen   X 

 

Ebenfalls beteiligt - als Teil des inzwischen aufgelösten Planungsverbands Windkraft Wis-

sen-Gebhardshain - war die Verbandsgemeinde Gebhardshain. Sie hat das bisherige Flä-

chennutzungsplanverfahren zusammen mit der Verbandsgemeinde Wissen betrieben und 

wurde nicht separat angeschrieben. Sie wird im Folgenden, da die Verbandsgemeinde 

Wissen die Teilfortschreibung nun für ihr Gebiet betreibt, als benachbarte Kommune be-

teiligt. Eine Stellungnahme der Verbandsgemeinde Gebhardshain zur Bewertung der Sied-

lung Weiselstein ist bereits eingegangen und gewürdigt. 
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